
-Co
E
C)

I

.tr
(..)

ingenieurbüro
f ür bouwesen
berotende ingenieure

. Verkehrs- und
I nfrastrukturplanung

. Fachplanung
Tief- und lngenieurbau

. Bauleit- und
Landschaftspla nung

. lngenieurvermessung

. Projektmanagement

Abwägung SS3/4 Abs. l BauGB
Vorentwurf vom 11.01 .2021

Vorhaben

Gemeinde

Landkreis:

Vorhabensträqer:

ProjektNr
Projekt:

Grub a.Forst

Coburg

Gemeinde Grub a.Forst

IVS lngenieurbüro GmbH
Am Kehlgraben 76
96317 Kronach

{.59.08
Neuaufstellung und Fortschreibung
Flächenn utzu ngsplan mit integriertem
Landschaftsplan

Anschrift:
Am Kehlgraben 76
963.l7 Kronach

Telcfon:
(0926r) 6062-0

Telcfax:
(o92611 60 62-60

Email:
info@ivs-kronach.de

Wcb:
wwwivs-kronach,de

Entwurfsverfasser:



Neuaufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan 

Gemeinde Grub a.Forst, frühzeitige Beteiligung Seite 1 

Inhaltsverzeichnis: 

I. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 4 

1. Äußerung eines Bürgers, E-Mail vom 10.März 2021 4 

2. Äußerung eines Bürgers, Schreiben vom 25.März 2021 7 

3. Äußerung von Bürgerinnen und Bürgern, eingereicht am 17.März 2021 12 

4. Äußerung eines Bürgers, E-Mail vom 11.März 2021 17 

5. VCD Kreisgruppe Coburg, E-Mail vom 17.04.2021 22 

6. Einwand, Schreiben vom 04.05.2021, eingegangen am 10.05.2021 24 

II. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN, SONSTIGEN TRÄGER 
ÖFFENTLICHER BELANGE 28 

1. Fernwasserversorgung Oberfranken, E-Mail vom 19. Februar 2021 28 

2. Tennet TSO GmbH, E-Mail vom 22. Februar 2021 30 

3. Eisenbahn-Bundesamt, E-Mail vom 23. Februar 2021 32 

4. Staatliches Bauamt Bamberg, E-Mail vom 25. Februar 2021 34 

5. Coburg Stadt und Land aktiv GmbH, E-Mail vom 25. Februar 2021 35 

6. Deutsche Telekom Technik GmbH, E-Mail vom 25. Februar 2021 36 

7. Süc GmbH, Coburg, E-Mail vom 08. März 2021 37 

8. Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, E-Mail vom 15. März 2021 38 

9. Evang.-Luth Pfarramt Grub am Forst, Schreiben vom 17. März 2021, eingegangen am 22. März 2021 39 

10. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Abteilung B, Koordination Bauleitplanung, Schreiben 

vom 22. März 2021 42 

11. Katholische Kirchenstiftung St. Otto Ebersdorf, Schreiben vom 22. März 2021, eingegangen am 

23. März 2021 45 

12. Regierung von Oberfranken, 47 
12.1 Höhere Landesplanungsbehörde, E-Mail vom 24.März 2021 47 

12.1.1 Darstellung des Sachverhalts 47 
12.1.2 Bewertung 48 
12.1.3 Fazit 54 

12.2 Sachgebiet Städtebau, Vermerk vom 17. März 2021 56 

13. Industrie und Handelskammer für Oberfranken, Schreiben vom 23. März 2021 eingegangen am 

24. März 2021 66 

14. Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordbayern, Schreiben vom 24. März 2021, eingegangen 

am 26. März 2021 67 

15. Regionaler Planungsverband Oberfranken-West, Schreiben vom 25. März 2021, eingegangen am 

29. März 2021 69 



Neuaufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan 

Gemeinde Grub a.Forst, frühzeitige Beteiligung Seite 2 

16. Landratsamt Coburg, Schreiben vom 26. März 2021, eingegangen am 29. März 2021 71 
16.1 Bauwesen 71 
16.2. Wasserrecht 71 
16.3. Altlasten 73 
16.4. Immissionsschutz 74 
16.5. Naturschutz 78 
16.6. Untere Straßenverkehrsbehörde 80 
16.7. Behindertenbeauftragte 81 

17. Wasserwirtschaftsamt Kronach, E-Mail vom 30. März 2021 83 
17.1 Wasserschutzgebiete/Wasserversorgung 83 
17.2 Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung/Gewässerschutz 83 
17.3 Oberflächengewässer/Überschwemmungsgebiete 85 
17.4 Altlasten und Bodenschutz 87 

18. PLEdoc GmbH, E-Mail vom 01. April 2021 91 

19. Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, E-Mail vom 18. Dezember 2020 94 
19.1 Grundsätzliches 94 
19.2 Immobilienrechtliche Belange 95 
19.3 Infrastrukturelle Belange 96 
19.4 Bauten nahe der Bahn 98 
19.5 Schlussvermerk 99 

20. Regierung von Mittelfranken, Luftamt Nordbayern, E-Mail vom 12. Mai 2021 100 

21. Flugtechnische Arbeitsgemeinschaft Coburg e.V., E-Mail vom 14. Mai 2021 102 

III. BEHÖRDEN, TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE UND NACHBARGEMEINDEN 
OHNE EINWÄNDE 103 

22. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - Referat Infra I3, 

E-Mail vom 16. Februar 2021 103 

23. Ericsson Services GmbH, E-Mail vom 16. Februar 2021 103 

24. Regierung von Oberfranken, Gewerbeaufsichtsamt, E-Mail vom 25. Februar 2021 103 

25. Zweckverband zur Abwasserbeseitigung „Mittlerer Itzgrund“, Schreiben vom 11. März 2021 103 

26. Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern, Schreiben vom 10. März 2021, eingegangen am 

15. März 2021 103 

27. Stadt Coburg, E-Mail vom 15. März 2021 103 

28. Vodafone Kabel Deutschland GmbH, E-Mail vom 25. März 2021 103 

29. Gemeinde Niederfüllbach, Schreiben vom 23. März 2021, eingegangen am 26. März 2021 103 

30. Luftfahrt-Bundesamt, E-Mail vom 26. Mai 2021 103 

31. Deutsche Flugsicherung, E-Mail vom 02. Juni 2021 103 

32. Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, E-Mail vom 11. Juni 2021 103 

IV. BEHÖRDEN, TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE UND 
NACHBARGEMEINDEN OHNE ÄUßERUNG 104 

33. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg 104 



Neuaufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan 

Gemeinde Grub a.Forst, frühzeitige Beteiligung Seite 3 

34. Bayernwerk Netz GmbH, Kundencenter Bamberg 104 

35. Bayerischer Bauernverband, Geschäftsstelle Coburg 104 

36. Bund Naturschutz, Kreisgruppe Coburg 104 

37. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Bayern e.V. 104 

38. Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern e.V. 104 

39. Aktionsbündnis zum Schutz der Wildtiere und ihrer Lebensräume in Bayern – Wildes Bayern e.V. 104 

40. Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. 104 

41. Bezirksfischereiverband Coburg e.V. 104 

42. Landesjagdverband Bayern e.V., Kreisgruppe Coburg e.V. 104 

43. Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken 104 

44. Bundesnetzagentur 104 

45. Kreisheimatpfleger Reiner Wessels 104 

46. Polizeiinspektion Coburg-Land 105 

47. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Coburg 105 

48. Handwerkskammer für Oberfranken 105 

49. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Sparte Verwalungsaufgaben 105 

50. Immobilien Freistaat Bayern, Regionalvertretung Oberfranken 105 

51. Gemeinde Ebersdorf b.Coburg 105 

52. Stadt Lichtenfels 105 

BESCHLUSSVORLAGE: 106 
 



Neuaufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan 

Gemeinde Grub a.Forst, frühzeitige Beteiligung Seite 4 

Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie den Nachbargemeinden 
wurde in der Zeit vom 22. Februar 2021 bis 26. März 2021 Gelegenheit gegeben, um zu den 

Bauleitplanungen im Zuge der frühzeitigen Beteiligung Stellung zu nehmen. 

I. frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Seitens der Öffentlichkeit sind bei der Gemeinde Grub a.Forst im Zeitraum vom 22. Februar 
2021 bis 26. März 2021 folgende Äußerungen eingegangen. Diese betreffen überwiegend die 
geplanten Wohnbauflächen „Zur Docke“ sowie deren östliche Erweiterung. 

1. Äußerung eines Bürgers, E-Mail vom 10.März 2021 

 

 

Es wird geschildert, dass die Verkehrssituation im Bereich des Friedhofs suboptimal ist und 
durch die geplante Bebauung zur Docke eine nochmalige Verschlechterung der Situation 
befürchtet wird. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Flächen an der Docke in vollem Umfang in den Plan 
mit aufgenommen wurden, da sich die Gemeinde zum Zeitpunkt der Beschlussfassung und 
auch während der Planerarbeitung noch beschlussmäßig an den Aufstellungsbeschluss für 
einen Bebauungsplan im dortigen Bereich (Beschluss vom 15.07.2019, bekannt gemacht 
gem. § 2 Abs.1 BauGB am 17.07.2019) gebunden fühlte. 
Da sich zwischenzeitlich die Akteurskonstellation in diesem Projekt wesentlich änderte, hat 
der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan am 08.02.2021 
aufgehoben. Dies wurde am 15.03.2021 bekannt gemacht. 

Da die Gemeinde Grub a.Forst grundsätzlich Wert legt auf Kommunikation statt Konfrontation, 
wurde in Gesprächen und unter Abwägung aller vernünftigen Alternativen vereinbart, den 
Sachverhalt grundlegend zu überdenken und die Planung anzupassen. 
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Es ist grundsätzlich festzustellen, dass sich die Verkehrssituation im Bereich Steinweg 
herausfordernd darstellt. Eine eingehende Verkehrsuntersuchung und daraus erfolgende 
Neuordnung des Verkehrsraumes könnten durch die Gemeinde angestrebt werden. Dies ist 
allerdings nicht Gegenstand des Verfahrens. Fraglich erscheint diesbezüglich insbesondere 
der Handlungsspielraum aufgrund städtebaulicher Fakten, welche die Möglichkeiten der 
Verkehrsraumgestaltung wesentlich einschränken. Als diesbezügliche Konfliktminimierung ist 
auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung der Zufahrtssituation in dieser Hinsicht 
Rechnung zu tragen. 
Die Fläche, brutto wie netto des Gebietes an der Docke wurde daher reduziert, um das 
prognostizierte Verkehrsaufkommen nur maßvoll zu erhöhen. Die Erweiterungsfläche östlich 
der Gemeindeverbindungsstraße nach Seidmannsdorf und Rohrbach wurde komplett 
herausgenommen. 

Es findet somit eine Reduzierung der neu geplanten Wohnbauflächen am Altenberg von 
vormals 8,2 auf 3,8 Hektar statt. 
Dies bedeutet bei einer prognostizierten Belegungsziffer von 2,00 und einer 
Wohneinheitendichte von 10-15 WE/ha ein zusätzliches PKW-Aufkommen von (Quote Grub 
a.Forst: 2.067 KFZ auf 2.809 EW = 0,73) 

(Bruttowohnbaufläche x Wohneinheitendichte/ha) x Belegungsziffer x Quote PKW 
3,8 x 10 x 2,00 x 0,73 = 55,5 PKW  
bzw. 3,8 x 15 x 2,00 x 0,73 = 83,3 PKW 

deutlich unter 100 zusätzliche PKW. Nähme man zwei Fahrzeugbewegungen/Fahrzeug und 
Tag an (morgens + abends), so würde sich das zusätzliche Verkehrsaufkommen im Bereich 
111-167 Fahrten am Tag bewegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der weit überwiegende 
Anteil der privaten KFZ-Nutzung nicht in die besonders schutzbedürftige Nachtzeit fällt und 
nicht der gesamte Verkehrsabfluss über den Steinweg erfolgen wird. 
Dadurch, dass es sich dabei ausnahmslos um reinen Anliegerverkehr handelt, ist dieser in der 
Regel als sozialverträglich anzusehen und nicht als gewerbliche Immissionen einzustufen. 

Das Aufkommen an Schwerlastverkehr, welches nach den Schilderungen den maßgeblichen 
Konflikt darstellt, kann im gegenständlichen Verfahren nicht beeinflusst werden. Der 
Gewerbebetrieb ist faktisch vorhanden und wirtschaftet im baurechtlich genehmigten 
Rahmen. Das Schwerlastverkehrsaufkommen wird durch vorliegende Planung nicht erhöht. 

Ein Konflikt für den Fußverkehr kann auf Bebauungsplanebene beispielsweise durch eine 
Fußwegverbindung durch den Grünzug in die Waldstraße erfolgen. Somit kann der 
Fußverkehr gänzlich aus dem Bereich am Friedhof herausgehalten werden. 

Eine entsprechende Straßen- und Verkehrsplanung wird im Zuge der Aufstellung von 

Bebauungsplänen in diesem Bereich durchgeführt. Es ist in diesem Zusammenhang darauf 

hinzuweisen, dass es sich bei dem Flächennutzungsplan um eine Vorbereitung späterer 

rechtsverbindlicher Satzungen handelt. 

Es ist nicht Inhalt des Flächennutzungsplanes und somit des gegenständlichen Verfahrens, 

eine detaillierte Verkehrsuntersuchung und Machbarkeitsstudie zu den geplanten Flächen 

beizubringen. Dies bleibt dem auf die konkrete Entwicklung abzielenden Bebauungsplan 

vorbehalten, welcher die ihm immanenten Konflikte im Zuge der gerechten Abwägung zu 

lösen hat. 

Gegenständlich bleibt es bei überschlägigen Ermittlungen und Konfliktminimierung. 

Konfliktminimierung findet dahingehend statt, dass eine offensichtlich überdimensionierte 

Wohnbauflächenentwicklung an dieser Stelle unterbleibt. 
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Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme eines Bürgers vom 10.März 2021 zur 
Kenntnis. Die geplanten Wohnbauflächen im Bereich Docke/Altenberg werden vom 
Umfang her reduziert. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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2. Äußerung eines Bürgers, Schreiben vom 25.März 2021 

 

 

Es werden Einwände gegen die geplante Bebauung zur Docke geäußert. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Örtliche Verkehrssituation v.a. im Hinblick auf die geplanten Wohnbauflächen a.d. Docke: 
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Es wird gebeten, die Mängel der Bauverwaltung auf offiziellem Wege zu melden, sodass 
Entsprechendes veranlasst werden kann. Der ruhende Verkehr im Straßenraum oder gar die 
Sanktionierung von Ordnungswidrigkeiten sind in diesem Verfahren nicht Gegenstand der 
Betrachtung. Das Instrumentarium des Flächennutzungsplanes bei der Verkehrsplanung ist 
grundsätzlich nicht besonders umfangreich. 

Die Beseitigung von Mängeln und die bauliche Verbesserung der örtlichen Straßen- und 
Verkehrsgegebenheiten sind beispielsweise nicht originärer Gegenstand des Verfahrens. 
Gem. § 5 Abs. 2 BauGB können im Flächennutzungsplan insbesondere dargestellt werden: 
…3. die Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge; 

Eine tiefgehende qualitative Beurteilung der Verkehrswege („differenzierte 
Auseinandersetzung“) ist dabei abgesehen von der Unterscheidung in überörtliche 
Bedeutsamkeit und örtliche Hauptverkehrszüge nicht vorgesehen. 
Die Betrachtung beschränkt sich auf die Darstellung der allgemeinen Verkehrsbeziehungen 
im Gemeindegebiet. In der Begründung können entsprechende Vorgaben und 
Veranlassungen für nachgeordnete Verfahren formuliert werden, auch diese haben allerdings 
einen empfehlenden Charakter. 

Die Frage ob und unter welchen Bedingungen Verkehrswege zur Erschließung von neuen 
Bauflächen geeignet sind, ist abschließend im jeweils dafür vorgesehenen 
Bebauungsplanverfahren zu klären, oder im Bauantragsverfahren, je nach formaler 
Verfahrensweise. 
Es ist im Zuge der Darstellung von Bauflächen im Flächennutzungsplan zu untersuchen, wie 
diese prinzipiell ausgehend von leistungsfähigen überörtlichen Verkehrsverbindungen zu 
erschließen sind. 

Da die Gemeinde Grub a.Forst allerdings grundsätzlich Wert legt auf Kommunikation statt 
Konfrontation, wurde in Gesprächen und unter Abwägung aller vernünftigen Alternativen 
vereinbart, den Sachverhalt grundlegend zu überdenken und die Planung anzupassen. 

Es ist grundsätzlich festzustellen, dass sich die Verkehrssituation im Bereich Steinweg 
herausfordernd darstellt. Eine eingehende Verkehrsuntersuchung und daraus erfolgende 
Neuordnung des Verkehrsraumes könnten durch die Gemeinde angestrebt werden. Dies ist 
allerdings nicht Gegenstand des Verfahrens. Fraglich erscheint diesbezüglich insbesondere 
der Handlungsspielraum aufgrund städtebaulicher Fakten, welche die Möglichkeiten der 
Verkehrsraumgestaltung wesentlich einschränken. Als diesbezügliche Konfliktminimierung ist 
auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung der Zufahrtssituation in der Hinsicht Rechnung 
zu tragen. 
Die Fläche, brutto wie netto des Gebietes an der Docke wurde daher reduziert, um das 
prognostizierte Verkehrsaufkommen nur maßvoll zu erhöhen. Die Erweiterungsfläche östlich 
der Gemeindeverbindungsstraße nach Seidmannsdorf und Rohrbach wurde komplett 
herausgenommen. 

Es findet somit eine Reduzierung der neu geplanten Wohnbauflächen am Altenberg von 
vormals 8,2 auf 3,8 Hektar statt. 
Dies bedeutet bei einer Belegungsziffer von 2,00 und einer Wohneinheitendichte von 10-15 
WE/ha ein zusätzliches PKW-Aufkommen von (Quote Grub a.Forst: 2.067 KFZ auf 2.809 EW 
= 0,73) 

(Bruttowohnbaufläche x Wohneinheitendichte/ha) x Belegungsziffer x Quote PKW 
3,8 x 10 x 2,00 x 0,73 = 55,5 PKW bzw. 3,8 x 15 x 2,00 x 0,73 = 83,3 PKW 
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deutlich unter 100 PKW. Nähme man zwei Fahrzeugbewegungen/Fahrzeug und Tag an 
(morgens+abends), so würde sich das zusätzliche Verkehrsaufkommen im Bereich 111-167 
Fahrten am Tag bewegen. 
Dadurch, dass es sich dabei ausnahmslos um reinen Anliegerverkehr handelt, ist dieser in der 
Regel als sozialverträglich anzusehen und nicht als gewerbliche Immissionen einzustufen. 
Das Schwerlastverkehrsaufkommen wird nicht erhöht. 

Eine entsprechende Straßen- und Verkehrsplanung wird im Zuge der Aufstellung von 

Bebauungsplänen in diesem Bereich durchgeführt. Es ist in diesem Zusammenhang darauf 

hinzuweisen, dass es sich bei dem Flächennutzungsplan um eine Vorbereitung späterer 

rechtsverbindlicher Satzungen handelt. 

Es ist nicht Inhalt des Flächennutzungsplanes und somit des gegenständlichen Verfahrens, 

eine detaillierte Verkehrsuntersuchung und Machbarkeitsstudie zu den geplanten Flächen 

beizubringen. Dies bleibt dem auf die konkrete Entwicklung abzielenden Bebauungsplan 

vorbehalten, welcher die ihm immanenten Konflikte im Zuge der gerechten Abwägung zu 

lösen hat. 

Gegenständlich bleibt es bei überschlägigen Ermittlungen und Konfliktminimierung. 

Konfliktminimierung findet dahingehend statt, dass eine offensichtlich überdimensionierte 

Wohnbauflächenentwicklung an dieser Stelle unterbleibt. 

Zu dem Punkt der Verkehrsberuhigung muss aufgrund grober Falschdarstellung klargestellt 
werden, dass es sich um allgemeine Empfehlung dazu handelt, neue Baugebiete als 
verkehrsberuhigte Bereiche ("Spielstraße") auszuweisen. Aufgrund der darin bestehenden 
Restriktionen für den ruhenden Verkehr und die gleichberechtigte Nutzung des 
Verkehrsraumes können dadurch von der Fahrbahn getrennte Gehwege und damit 
einhergehende Kosten und Flächen eingespart werden, ohne bei der Sicherheit Abstriche zu 
machen. Zudem werden Aspekte der Barrierefreiheit hier besser berücksichtigt. Gleichzeitig 
wird dadurch eine Verkehrsberuhigung durch Geschwindigkeitsreduzierung erreicht. Es 
handelt sich dabei um eine Empfehlung zur inneren Erschließung neu geplanter 
Wohnbauflächen. Die Umsetzung regelt der Bebauungsplan abschließend, denn es handelt 
sich um eine Empfehlung. Diese Aussagen beziehen sich in offensichtlich erkennbarer Weise 
nicht auf den Steinweg. 

Erweiterung der Infrastruktur: 

Die Kindertagesstätte in Grub a.Forst wird neu gebaut. Für die Schule und gegebenenfalls 
auch den Kindergarten ist eine Erweiterungsfläche im Westen der Schule bereits vorgesehen, 
hier existiert seit 1983 ein rechtskräftiger Bebauungsplan. Der Flächennutzungsplan 
berücksichtigt somit in ausreichender Weise den möglicherweise erforderlichen Ausbau der 
kommunalen Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur, die Grundzüge der Entwicklung sind 
dargestellt, die Planung weist diesbezüglich keine Leerstelle auf. 

Planungssouveränität: 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die gesamten Flächen an der Docke in den Plan mit 
aufgenommen wurden, da sich die Gemeinde zum Zeitpunkt der Beschlussfassung und auch 
während der Planerarbeitung noch beschlussmäßig an den Aufstellungsbeschluss für einen 
Bebauungsplan im dortigen Bereich (Beschluss vom 15.07.2019, bekannt gemacht gem. §2 
Abs.1 BauGB am 17.07.2019) gebunden fühlte. 
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Da sich zwischenzeitlich die Akteurskonstellation in diesem Projekt wesentlich änderte, hat 
der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan am 08.02.2021 
aufgehoben. Dies wurde am 15.03.2021 bekannt gemacht. 
Die Gemeinde handelte somit ausschließlich souverän und im Sinne der Projektpartner 
verlässlich, indem sie die bestehende Beschlusslage im Vorentwurf des 
Flächennutzungsplanes entsprechend berücksichtigte. 

Bezüglich der relevanten möglichen Einwendungen ist anzumerken, dass die 
Zusammenstellung des Abwägungsmaterials mit der Durchführung von §§ 3/4 Abs.1 BauGB 
überhaupt erst als offizieller Verfahrensschritt begonnen hat. Es ging dabei unter anderem 
darum, die Öffentlichkeit und die Behörden über sich wesentlich unterscheidende Lösungen 
in Form von möglichen Entwicklungsflächen überhaupt zu informieren, um verlässlich das 
Abwägungsmaterial zu ermitteln. Die eingegangenen Einwendungen waren dabei in ihrem 
materiellen Inhalt zwar erwartet worden, dennoch ist es unbedingt geboten, in diesem frühen 
Planungsstadium verschiedene Varianten zu untersuchen und zu allen möglichen 
Entwicklungsflächen klare Aussagen zu möglicherweise berührten Belangen zu erhalten. 

Fluglärm: 

Der Nachweis über das Vorliegen gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse i.S.d. § 1 Abs. 6 
Nr. 1 BauGB ist abschließend im Bebauungsplanverfahren zu regeln. 

Gemeldete Ausgleichsflächen: 

Hier werden einige Begrifflichkeiten vermengt. Es handelt sich um eine gemeldete 
Ausgleichsfläche für einen baulichen Eingriff i.S.d. Bundesnaturschutzgesetzes. 
Die teilweise Inanspruchnahme der Fläche zum Zwecke der Zuwegung ist dabei bedauerlich. 
Eine komplette Inanspruchnahme ist nicht vorgesehen. Lediglich Zuwegungen zu der 
Gemeindeverbindungsstraße nach Seidmannsdorf und Rohrbach sind vorgesehen. Eine 
Bebauung der angelegten Obstbaumreihe ist nicht vorgesehen. Diese soll erhalten bleiben, 
nach Osten bis zur Straße verbreitert werden und der Eingrünung dienen. 

Es ist klarzustellen, dass die Fläche nicht durch die Gemeinde angelegt wurde, sondern durch 
den Landkreis Coburg. 

Pflanzgebote des Bebauungsplans „Altenberg“: 

Zunächst ist klarzustellen, dass der Bebauungsplan nicht geändert oder aufgehoben wird und 
die Darstellungen im Flächennutzungsplan keine Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit und 
das Fortgelten der Festsetzungen des Bebauungsplanes haben, ein Vertrauensschaden i.S.d. 
§ 39 BauGB nicht begründet werden kann. Eine Überprüfung der baurechtlichen Lage ergab 
folgende Situation: 
Im rechtskräftigen Änderungsbereich von 2008 ist nach Norden zur freien Landschaft kein 
derartiges Pflanzgebot i.S.d. §9 Abs.1 Nr. 25a) BauGB festgesetzt. Die Eingrünung der 
Privatgrundstücke obliegt der Freiheit der Eigentümer. 

Das Pflanzgebot für öffentliche Flächen kann auf den in Gemeindebesitz befindlichen 
Grundstücken Fl.-Nrn. 530/4 und 530/5 Gmk. Grub a.Forst nicht realisiert werden, da es sich 
um einen Graben und den dazugehörigen Wirtschaftsweg für Wartungs- und 
Pflegemaßnahmen handelt. Eine Bepflanzung wäre nicht im Sinne der Nutzung und kann 
aufgrund der geltenden Grenzabstände des AGBGB (Art. 47 ff.) auch gar nicht umgesetzt 
werden. 



Neuaufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan 

Gemeinde Grub a.Forst, frühzeitige Beteiligung Seite 11 

Schlussbemerkungen: 

Kenntnisnahme. Im Zuge der Erweiterung von Bauflächen werden auch Grünflächen 
erweitert. In den Grünzügen können und sollen entsprechende Flächen für Spieleanlagen 
integriert werden. 
Die Vorhaltung von Infrastruktur über den tatsächlichen Bedarf hinaus kann durch die 
Gemeinde nicht geleistet werden. Es ist zu bedenken, dass die Infrastruktur letztlich durch die 
Bürgerinnen und Bürger finanziert wird. Eine integrierte Planung und Anpassung an den 
möglicherweise wachsenden Bedarf werden jedoch vorbereitet, sodass die Gemeinde alle 
Möglichkeiten hat, veränderten Gegebenheiten Rechnung zu tragen. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme eines Bürgers vom 25.März 2021 zur 
Kenntnis. 

Die geplanten Wohnbauflächen im Bereich Docke/Altenberg werden vom Umfang her 
reduziert. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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3. Äußerung von Bürgerinnen und Bürgern, eingereicht am 17.März 2021 
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Es werden Einwände gegen die geplante Bebauung zur Docke geäußert. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Flächen an der Docke in vollem Umfang in den Plan 
mit aufgenommen wurden, da sich die Gemeinde zum Zeitpunkt der Beschlussfassung und 
auch während der Planerarbeitung noch beschlussmäßig an den Aufstellungsbeschluss für 
einen Bebauungsplan im dortigen Bereich (Beschluss vom 15.07.2019, bekannt gemacht 
gem. § 2 Abs.1 BauGB am 17.07.2019) gebunden fühlte. 
Da sich zwischenzeitlich die Akteurskonstellation in diesem Projekt wesentlich änderte, hat 
der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan am 08.02.2021 
aufgehoben. Dies wurde am 15.03.2021 bekannt gemacht. 

Da die Gemeinde Grub a.Forst grundsätzlich Wert legt auf Kommunikation statt Konfrontation, 
wurde in Gesprächen und unter Abwägung aller vernünftigen Alternativen vereinbart, den 
Sachverhalt grundlegend zu überdenken und die Planung anzupassen. 
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Es ist grundsätzlich festzustellen, dass sich die Verkehrssituation im Bereich Steinweg 
herausfordernd darstellt. Eine eingehende Verkehrsuntersuchung und daraus erfolgende 
Neuordnung des Verkehrsraumes könnten durch die Gemeinde angestrebt werden. Dies ist 
allerdings nicht Gegenstand des Verfahrens. Fraglich erscheint diesbezüglich insbesondere 
der Handlungsspielraum aufgrund städtebaulicher Fakten, welche die Möglichkeiten der 
Verkehrsraumgestaltung wesentlich einschränken. Als diesbezügliche Konfliktminimierung ist 
auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung der Zufahrtssituation in der Hinsicht Rechnung 
zu tragen. 
Die Fläche, brutto wie netto des Gebietes an der Docke wurde daher reduziert, um das 
prognostizierte Verkehrsaufkommen nur maßvoll zu erhöhen. Die Erweiterungsfläche östlich 
der Gemeindeverbindungsstraße nach Seidmannsdorf und Rohrbach wurde komplett 
herausgenommen. 

Es findet somit eine Reduzierung der neu geplanten Wohnbauflächen am Altenberg von 
vormals 8,2 auf 3,8 Hektar statt. 
Dies bedeutet bei einer Belegungsziffer von 2,00 und einer Wohneinheitendichte von 10-15 
WE/ha ein zusätzliches PKW-Aufkommen von (Quote Grub a.Forst: 2.067 KFZ auf 2.809 EW 
= 0,73) 

(Bruttowohnbaufläche x Wohneinheitendichte/ha) x Belegungsziffer x Quote PKW 
3,8 x 10 x 2,00 x 0,73 = 55,5 PKW bzw. 3,8 x 15 x 2,00 x 0,73 = 83,3 PKW 

deutlich unter 100 PKW. Nähme man zwei Fahrzeugbewegungen/Fahrzeug und Tag an 
(morgens+abends), so würde sich das zusätzliche Verkehrsaufkommen im Bereich 111-167 
Fahrten am Tag bewegen. 
Dadurch, dass es sich dabei ausnahmslos um reinen Anliegerverkehr handelt, ist dieser in der 
Regel als sozialverträglich anzusehen und nicht als gewerbliche Immissionen einzustufen. 

Der Verkehrsabfluss eines Großteils des Neuaufkommens ist über Grub a.Forst, insbesondere 
den Steinweg zu erwarten. Es sind ferner auch Verkehrsbeziehungen nach Rohrbach und den 
Coburger Stadtteil Seidmannsdorf zu berücksichtigen, die auch in der Bewertung zu beachten 
sind. Die Flächen weisen sehr wohl eine direkte Verkehrsanbindung an die Nachbarorte 
Seidmannsdorf und Rohrbach auf. 

Das Aufkommen an Schwerlastverkehr, welches nach den Schilderungen den maßgeblichen 
Konflikt darstellt, kann im gegenständlichen Verfahren nicht beeinflusst werden. Der 
Gewerbebetrieb ist faktisch vorhanden und wirtschaftet im baurechtlich genehmigten 
Rahmen. Das Schwerlastverkehrsaufkommen wird durch vorliegende Planung nicht erhöht. 

Ein Konflikt für den Fußverkehr kann auf Bebauungsplanebene beispielsweise durch eine 
Fußwegverbindung durch den Grünzug in die Waldstraße erfolgen. Somit kann der 
Fußverkehr gänzlich aus dem Bereich am Friedhof herausgehalten werden. 

Eine entsprechende Straßen- und Verkehrsplanung wird im Zuge der Aufstellung für 
Bebauungspläne in diesem Bereich selbstverständlich durchgeführt. 



Neuaufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan 

Gemeinde Grub a.Forst, frühzeitige Beteiligung Seite 15 

Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem 
Flächennutzungsplan um eine Vorbereitung späterer rechtsverbindlicher Satzungen handelt. 
Es ist nicht Inhalt des Flächennutzungsplanes und somit des gegenständlichen Verfahrens, 
eine detaillierte Verkehrsuntersuchung und Machbarkeitsstudie zu den geplanten Flächen 
beizubringen. Dies bleibt dem an das konkrete Vorhaben angelehnten Bebauungsplan 
abschließend nachzuweisen und zu regeln. Gegenständlich bleibt es bei überschlägigen 
Ermittlungen und Konfliktminimierung. 
Es ist festzustellen, dass durch die vorbereitende Bauleitplanung keine offensichtlich 
unlösbaren Konfliktsituationen bewirkt werden, die Anbindung an einen örtlichen 
Hauptverkehrszug ist zweifellos gegeben. 
Bei der Entwicklung des Gebietes mittels eines Bebauungsplanes sind getrennte 
Fußwegverbindungen vorzusehen, wie es sie auch im Bereich Altenberg-Waldstraße bereits 
gibt. Dies bewirkt eine wirksame Trennung des fußläufigen Verkehrs von der Fahrbahn und 
minimiert das Sicherheitsrisiko. 

Zu den weiteren Punkten: 

- Die Baustellenzufahrt kann theoretisch von zwei Seiten erfolgen. Hier wird der 4. Schritt 
vor dem 1. Schritt beschrieben. 1. Flächennutzungsplan – 2. Bebauungsplan – 3. 
Erschließungsplanung – 4. Ausführung mit entsprechender Verkehrsregelung. Für diese 
Sachverhalte existieren entsprechende Beweissicherungsverfahren, falls Schäden 
auftreten. Explizite Langzeitschäden sind durch diese kurzfristige Ausnahmesituation in 
der Regel nicht zu erwarten. 

- Die Belange der Bürger und Bürgerinnen von Seidmannsdorf werden von der Stadt 
Coburg in diesem Verfahren wahrgenommen. Hier wurden keine Bedenken vorgebracht. 

- Ein Verkehrsgutachten ist auf Planungsebene des Flächennutzungsplanes nicht 
vorgesehen. Da keine wesentliche Änderung in der Verkehrsführung beabsichtigt ist, ist 
dieses obsolet. Es ist nicht Inhalt des Flächennutzungsplanes und somit des 
gegenständlichen Verfahrens, eine detaillierte Verkehrsuntersuchung und 
Machbarkeitsstudie zu den geplanten Flächen beizubringen. Dies bleibt dem an das 
konkrete Vorhaben angelehnten Bebauungsplan abschließend nachzuweisen und zu 
regeln. 

- Es ist festzustellen, dass es sich um die Planung von Wohnbauflächen handelt, nicht um 
eine Nutzung mit sich unterscheidendem Störgrad. Eine Einschränkung der 
Erholungswirksamkeit erscheint doch sehr unwahrscheinlich, noch dazu, wenn eine 
entsprechende Eingrünung der Bauflächen erfolgt. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass 
durch die Planung die naturschutzrechtlich und naturschutzfachlich bedeutsamen 
Landschaftsräume des Gemeindegebietes nachhaltig gesichert werden. Hinsichtlich der 
Docke wird die Bebauung nach der überarbeiteten Planung einen Abstand einhalten. Die 
Panoramafreiheit wird dadurch weniger eingeschränkt und ist aufgrund der 
Höhenentwicklung am Altenberg in einem Bebauungsplan möglicherweise komplett 
auszuschließen. 

- Bzgl. Flugplatz: Der Nachweis über das Vorliegen gesunder Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB ist abschließend im 
Bebauungsplanverfahren zu regeln. Luftverkehrsrechtliche Belange werden durch die 
Planung nicht berührt oder beeinträchtigt. Dies geht auch aus allen Stellungnahmen der 
entsprechenden Fachbehörden unzweifelhaft hervor. 

- Die Kindertagesstätte in Grub a.Forst wird neu gebaut. Für die Schule und gegebenenfalls 
auch den Kindergarten ist eine Erweiterungsfläche im Westen der Schule bereits 
vorgesehen, hier existiert seit 1983 ein rechtskräftiger Bebauungsplan. Der 
Flächennutzungsplan berücksichtigt somit in ausreichender Weise den möglicherweise 
erforderlichen Ausbau der kommunalen Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur. 
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Es wird daher empfohlen, die Planung von Wohnbauflächen am Altenberg in reduzierter Form 
weiterzuverfolgen, um das Verkehrsaufkommen nicht in einem unverträglichen Maß zu 
erhöhen. 
Abgesehen davon, können keine erheblichen Umweltauswirkungen aufgrund der Planung von 
Wohnbauflächen festgestellt werden. Eine Überlastung der technischen oder zentralörtlichen 
Infrastruktur ist bei einer Darstellung von Wohnbauflächen im vorgesehenen Umfang in 
diesem Bereich nicht zu erwarten. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme eines Bürgers vom 17.März 2021 zur 
Kenntnis. 

Die geplanten Wohnbauflächen im Bereich Docke/Altenberg werden vom Umfang her 
reduziert. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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4. Äußerung eines Bürgers, E-Mail vom 11.März 2021 
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Es werden diverse Verbesserungsvorschläge zu der Planung geäußert. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Bezüglich der überdimensionierten Darstellung von Bauflächen ist anzumerken, dass die 
Zusammenstellung des Abwägungsmaterials mit der Durchführung von §§ 3/4 Abs.1 BauGB 
überhaupt erst als offizieller Verfahrensschritt begonnen hat. Es ging dabei unter anderem 
darum, die Öffentlichkeit und die Behörden über sich wesentlich unterscheidende Lösungen 
in Form von möglichen Entwicklungsflächen überhaupt zu informieren, um verlässlich das 
Abwägungsmaterial zu ermitteln. Die eingegangenen Einwendungen waren dabei in ihrem 
materiellen Inhalt zwar erwartet worden, dennoch ist es unbedingt geboten, in diesem frühen 
Planungsstadium verschiedene Varianten zu untersuchen und zu allen möglichen 
Entwicklungsflächen klare Aussagen zu möglicherweise berührten Belangen zu erhalten. 

Für den nunmehr vorliegenden Entwurf für die öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) 
wurden die Annahmen fachlich überarbeitet und stellen eine vor dem Hintergrund der 
landesplanerischen Bewertung nachvollziehbaren Bedarf der Gemeinde für den 
Planungszeitraum dar. 
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Zur Docke 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Flächen an der Docke in vollem Umfang in den Plan 
mit aufgenommen wurden, da sich die Gemeinde zum Zeitpunkt der Beschlussfassung und 
auch während der Planerarbeitung noch beschlussmäßig an den Aufstellungsbeschluss für 
einen Bebauungsplan im dortigen Bereich (Beschluss vom 15.07.2019, bekannt gemacht 
gem. § 2 Abs.1 BauGB am 17.07.2019) gebunden fühlte. 
Da sich zwischenzeitlich die Akteurskonstellation in diesem Projekt wesentlich änderte, hat 
der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan am 08.02.2021 
aufgehoben. Dies wurde am 15.03.2021 bekannt gemacht. 
Die geplanten Wohnbauflächen im Bereich Docke/Altenberg werden vom Umfang her 
reduziert. Grundsätzlich wird an dem Standort allerdings festgehalten. 

- Die Fläche, brutto wie netto des Gebietes an der Docke wurde daher reduziert, um das 
prognostizierte Verkehrsaufkommen nur maßvoll zu erhöhen. Die Erweiterungsfläche 
östlich der Gemeindeverbindungsstraße nach Seidmannsdorf und Rohrbach wurde 
komplett herausgenommen. 

- Die Südhanglage war kein ausschlaggebendes Kriterium der Standortwahl. Die Exposition 
wird in der Abwägung zwischen den verschiedenen Standortalternativen nicht 
mitberücksichtigt, da die Vorteile der Südhanglage zukünftig durchaus dialektisch auch 
als Nachteile anzusehen sein können. Zudem ist die Exposition kein grundsätzliches 
Kriterium mehr für die Rentabilität von Photovoltaik. 

- Fakt ist, dass die betrachteten möglichen Baugebiete allesamt eine gewisse Entfernung 
zu Infrastruktureinrichtungen aufweisen. Was in diesem Fall für die Schule gilt, gilt für 
mögliche Erweiterung im Süden umgekehrt für den Kindergarten oder den Bäcker. Die 
topographische Situation im Gemeindegebiet lässt eine Wegeverbindung ohne ein 
gewisses Gefälle nicht zu. 

- Eine fußläufige Erreichbarkeit zu zentralen Infrastruktureinrichtungen nördlich der 
Bahnlinie ist nach Maßgabe des BBSR (1.000m) gegeben. Beim Ansetzen der 
Erreichbarkeit ist in der Regel von „Luftlinie“ auszugehen, was dann so gerade noch auch 
für die Schule gelten kann. 

Renner/Nördlich GVS 
Die Fläche nördlich der Gemeindeverbindungsstraße wird seitens der Gemeinde als sehr 
geeignet angesehen. Die immissionsrechtliche Situation bezüglich des genannten 
Sondergebietes ist nicht in erheblichem Maße problematisch und schränkt die Wohnnutzung 
nördlich der Gemeindeverbindungsstraße nur in einem kleinen Teilbereich ein. 
Dies wird in dem entsprechenden Bauleitplanverfahren rechtssicher geklärt. 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Fläche südlich der 
Gemeindeverbindungsstraße nicht geeignet ist, um Wohnbebauung jenseits von 
Einzelvorhaben zu ermöglichen. Schutzabstände zur Gemeindeverbindungsstraße sowie zum 
Waldbestand schränken die Bebaubarkeit in diesem Bereich erheblich ein. 
Es ist bekannt, dass die Verkehrssituation für die Erschließung südlich der bestehenden 
Siedlung am Renner nicht optimal ist. Daher wird von der Darstellung des Bereichs als 
Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan Abstand genommen. 

Am Sportplatz 
Von der Darstellung des Bereichs als Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan wird Abstand 
genommen. 

Sondergebiet Blaufabrik 
Die Blaufabrik wird im Zuge bereits faktisch vorhandener Wohnnutzung als Mischgebiet 
dargestellt und nicht länger komplett als Gewerbegebiet. Aufgrund der faktischen Nutzung 
durch Gewerbe und den Bauhof kann auch unter Berücksichtigung immissionsrechtlicher 
Sachverhalte keine Abstufung von Gewerbefläche in Wohnbaufläche ohne ein tragfähiges 
Konzept erfolgen. 

Der Anregung sollte nicht nachgekommen werden. 
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Sondergebiet Ebersdorfer Straße 
Der Anregung kann nicht nachgekommen werden. Der Talzug der Aue ist naturschutzfachlich 
und wasserwirtschaftlich von hoher Bedeutung, insbesondere auch als Retentionsraum für 
den Hochwasserschutz. Bereits durch den Parkplatz mussten massive Eingriffe in die 
geomorphologische Struktur stattfinden. Zudem wird hier ein neuer Radweg entlanggeführt. 

Der Anregung sollte nicht nachgekommen werden. 

Wohngebiet Roth am Forst 
Die Entwicklungsmöglichkeiten der Ortsteile beschränken sich auf die Darstellung einiger 
weniger Bauplätze für den örtlichen Bedarf. Diese sind sowohl absehbar für eine Bebauung 
verfügbar und umfassen keine hofnahen Bereiche, die von gewichtiger Bedeutung für den 
Fortbestand der Landwirtschaft sind. 
Die Bauplätze dienen einem örtlichen Bedarf, welcher aufgrund der Bevölkerungszahlen 
erschwert zu quantifizieren ist. 
Eine weitere und großflächig zusammenhängende Darstellung von Bauflächen in den 
Ortsteilen widerspricht bedauerlicherweise den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung 
(LEP G-1.2.6, G-3.1, Z-3.2 und insbesondere Z-3.3) und wäre daher aller Voraussicht nach 
nicht genehmigungsfähig (§ 1 Abs. 4 BauGB). Die Gemeinde bedauert dies, muss allerdings 
der Anpassungspflicht an diese Ziele entsprechen. 
Zudem ist anzumerken, dass die immissionsrechtliche Situation in Roth am Forst 
grundsätzlich sehr bedenklich ist. Sowohl Gewerbebetriebe als auch überörtliche 
Verkehrswege wirken auf die Wohnnutzung ein, zudem liegen gerade die vermeintlich 
geeigneten zusammenhängenden Flächen im direkten Einwirkungsbereich von aktiven 
landwirtschaftlichen Betrieben und stellen hofnahe Wirtschaftsflächen dar. Die Eignung für 
überwiegende Wohnnutzung ist unabhängig von der Verfügbarkeit der Flächen für eine 
Umsetzung fraglich. 

Der Anregung sollte nicht nachgekommen werden. 

Gewerbegebiet Roth am Forst 
Die Fläche ist weiterhin als gut geeignet für gewerbliche Nutzung anzusehen. Wohnnutzung 
in diesem Bereich wird dagegen als wenig attraktiv und mit hohem Kostenaufwand für den 
Immissionsschutz verbunden angesehen. Es wird darauf hingewiesen, dass bereits vor 
einigen Jahren eine angedachte Flächennutzungsplanänderung für die gewerblichen 
Bauflächen in Mischgebiet erhebliche und grundsätzliche Bedenken bei den zuständigen 
Fachbehörden des Landratsamtes Coburg hervorgerufen hat. 

Der Anregung sollte nicht nachgekommen werden. 

Mischgebiet im Südosten von Grub 
Die genannte Wohnnutzung wird durch den Flächennutzungsplan ebenfalls vorbereitet und 
grundsätzlich ermöglicht. Vorrangig handelt es sich jedoch um Erweiterungsflächen für 
Gewerbe, weshalb dies in der Begründung auch so kommuniziert wurde. 

Gemeinbedarfsfläche westlich der Schule 
Die Verlegung der Sportplätze wird planungsrechtlich vorbereitet, sofern in Zukunft der 
Pachtvertrag für die bestehenden Flächen nicht verlängert wird. 
Auch der (Ersatz-)Neubau von Kindergarten, Schule bzw. Turnhalle ist aus dem wirksamen 
Flächennutzungsplan übernommen, entspricht den Festsetzungen des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes „Schule, Sport- und Mehrzweckzentrum“ und stellt die zukünftige 
planungsrechtliche Flexibilität für die Gemeinde sicher. 
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Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme eines Bürgers vom 11.März 2021 zur 
Kenntnis. 

Die geplanten Wohnbauflächen im Bereich Docke/Altenberg werden vom Umfang her 
reduziert. 

Von der Darstellung der geplanten Wohnbauflächen Am Sportplatz und Südlich der 
Rennersiedlung wird Abstand genommen. 

An der Planung wird ansonsten festgehalten. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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5. VCD Kreisgruppe Coburg, E-Mail vom 17.04.2021 

 

 

 

Diverse inhaltliche und redaktionelle Hinweise betreffend die Planung werden gegeben. 
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Würdigung des Sachverhalts: 

- Eine Erweiterung des Gewerbegebietes Roth a. Forst findet nicht statt, die Grenzen der 
baulichen Entwicklung des wirksamen Flächennutzungsplanes werden beibehalten. 

- Kenntnisnahme, dies stellt einen wesentlichen Standortvorteil für die Wohngemeinde 
Grub a.Forst dar. 

- Kenntnisnahme, redaktionelle Berücksichtigung in der Begründung, allerdings keine 
Handhabe, im Zuge des gegenständlichen Verfahrens tätig zu werden. 

- Kenntnisnahme, redaktionelle Berücksichtigung in der Begründung 
- Kenntnisnahme, redaktionelle Berücksichtigung in der Begründung 
- Kenntnisnahme, redaktionelle Berücksichtigung in der Begründung 
- Kenntnisnahme, redaktionelle Berücksichtigung in der Begründung 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung entsprechend 
berücksichtigt. Es liegt im Ermessen der Gemeinde, bezüglich der inhaltlichen Umsetzung in 
den kommenden Jahren tätig zu werden. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme des VCD Kreisgruppe Coburg vom 
17.April 2021 zur Kenntnis. 

Die Hinweise sind in der Begründung entsprechend zu berücksichtigen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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6. Einwand, Schreiben vom 04.05.2021, eingegangen am 10.05.2021 

 

 



Neuaufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan 

Gemeinde Grub a.Forst, frühzeitige Beteiligung Seite 25 

 



Neuaufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan 

Gemeinde Grub a.Forst, frühzeitige Beteiligung Seite 26 

 

Es werden Einwendungen betreffend die Darstellung von Grundstücken des Eigentümers 
vorgebracht. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Die Begrifflichkeit der Rückstufung ist generell irreführend, da kein Kontext genannt wird. 
Es ist festzustellen, dass die Darstellung der Grundstücke gemäß der Darstellung im 
wirksamen Flächennutzungsplan erfolgte. Diese Darstellung orientierte sich offensichtlich an 
der damals tatsächlich vorliegenden Nutzung, welche sich gegenüber der gegenwärtigen 
Nutzung nicht geändert hat. Insofern ist eine Verschlechterung nicht festzustellen. 
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Der Einwender geht von einer nicht mehr wirksamen Plangrundlage aus. Im gegenwärtig 
wirksamen Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan (links) ist folgende 
Darstellung vorhanden, die in den aktuellen Entwurf (rechts) weitestgehend übernommen 
wurde. 

     

Im Einzelnen: 

- Die Abgrenzung der gemischten Bauflächen nach Osten sollte beibehalten werden. Es 
findet keine Schlechterstellung statt, die tatsächliche Nutzung wurde angemessen 
berücksichtigt und den Entwicklungszielen für Natur und Landschaft Rechnung getragen. 

- Es besteht die Möglichkeit, den dargestellten Parkplatz als gemischte Baufläche 
auszuweisen, um ein größeres Nutzungsspektrum zu ermöglichen. 

- Die nachrichtliche Übernahme der amtlich kartierten Biotopflächen bezieht sich auf die im 
Rahmen der Biotopkartierung kartierten Flächen. Die Signatur ist nicht parzellenscharf 
aufzufassen, sondern in Verbindung mit der amtlichen Biotopkartierung zu sehen. Eine 
wie auch immer geartete „Rückstufung“ oder gar Wertminderung findet durch eine 
nachrichtliche Übernahme nicht statt. Der kartierte Bestand ist faktisch vorhanden, ob er 
im Landschaftsplan dargestellt ist oder nicht. Auch bei der Beurteilung bei potenziellen 
Bauvorhaben wird der vorhandene Bestand als Grundlage der naturschutzfachlichen 
Bewertung herangezogen, ob es sich um eine Baufläche handelt, oder nicht. Es wird 
zudem darauf hingewiesen, dass die Schutzwürdigkeit nach Art. 23 BayNatSchG oder § 
30 BNatSchG nicht von einer amtlichen Kartierung abhängt. 
Eine Darstellung als Wohnbaufläche oder allgemein als Baufläche für den Nordteil Fl.-Nr. 
572 Gmk. Grub a.Forst steht den Entwicklungszielen für Natur und Landschaft im 
Gemeindegebiet diametral entgegen und ist nicht denkbar. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme vom 04.Mai 2021 zur Kenntnis. 
Die Einwendungen werden folgendermaßen berücksichtigt: Die Parkflächen werden als 
gemischte Bauflächen dargestellt. 

ODER: 

Die Einwendungen werden nicht berücksichtigt. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __  
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II. frühzeitige Beteiligung der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange 

1. Fernwasserversorgung Oberfranken, E-Mail vom 19. Februar 2021 

 

 

Es wird auf Bestandsunterlagen verwiesen. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Die generalisierte Achse der gegenständlichen Anlagen ist samt den Schutzzonen nach 
bestem Wissen und Gewissen in die Planzeichnung zu übernehmen. 
Auf dem Schutzstreifen dürfen keine Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand 
oder Betrieb der Anlage beeinträchtigen oder gefährden. Darauf ist in der Begründung 
hinzuweisen. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der Fernwasserversorgung Oberfranken 
vom 19.Februar 2021 zur Kenntnis. 
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1.Die generalisierte Achse der gegenständlichen Anlagen ist samt den Schutzzonen 
nach bestem Wissen und Gewissen in die Planzeichnung zum Flächennutzungsplan 
mit integriertem Landschaftsplan zu übernehmen. 

2.Auf dem Schutzstreifen dürfen keine Einwirkungen vorgenommen werden, die den 
Bestand oder Betrieb der Anlage beeinträchtigen oder gefährden. Darauf ist in der 
Begründung hinzuweisen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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2. Tennet TSO GmbH, E-Mail vom 22. Februar 2021 
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Es bestehen keine Einwände. Die Tennet TSO GmbH teilt allerdings grundsätzliche 

Hinweise zu den von ihr vertretenen Belangen mit. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Die Hinweise sollten in die Begründung übernommen werden. Im Zuge der Aufstellung von 
Bebauungsplänen oder der Änderung des Flächennutzungsplanes sind diese zu 
berücksichtigen. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der Tennet TSO vom 22.Februar 2021 zur 
Kenntnis. 

Es wird festgestellt, dass keine grundsätzlichen Einwände bestehen. 

Die Hinweise sind in die Begründung aufzunehmen und bei zukünftigen 
Bauleitplanungen inhaltlich zu berücksichtigen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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3. Eisenbahn-Bundesamt, E-Mail vom 23. Februar 2021 

 

 

Gegen die Neuaufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit 

integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Grub am Forst bestehen von Seiten des 

Eisenbahn-Bundesamtes keine Einwände, wenn sichergestellt ist, dass von diesen 

Planungen keine Beeinträchtigung oder Behinderung des Eisenbahnverkehrs auf den 

beiden Bahnlinien ausgehen. Insofern bestehen dann keine Bedenken. 

Die Deutsche Bahn AG ist an dem Verfahren zu beteiligen. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Kenntnisnahme. Keine weitere Veranlassung. 

Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Kompetenzteam Baurecht wurde normenkonform am 
Verfahren beteiligt. 
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Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme des Eisenbahn-Bundesamtes vom 
23. Februar 2021zur Kenntnis. 

1.Es wird festgestellt, dass keine Bedenken geäußert werden. 

2.Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Kompetenzteam Baurecht wurde 
normenkonform am Verfahren beteiligt. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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4. Staatliches Bauamt Bamberg, E-Mail vom 25. Februar 2021 

 

 

Es bestehen keine Einwände. Es werden zwei Hinweise gegeben. 

Würdigung des Sachverhalts: 

1.Der Forderung sollte nachgekommen werden. Es handelt sich um einen Fehler in der 
Darstellung. 

2.Kenntnisnahme. 
Es wird darauf hingewiesen, dass für das Gewerbegebiet Zeickhorn ein Bebauungsplan 
rechtskräftig ist (Gewerbe-Industriegebiet Zeickhorn Süd Ost II, gültig seit 12.11.1986, sowie 
Gew.-Industriegeb. Zeickhorn Süd Ost II 2.Änd. in Kraft seit 06.03.2002). Daher ergibt sich 
nach Auffassung der Gemeinde Grub a.Forst für das gegenständliche Verfahren zunächst 
einmal keine Veranlassung diesbezüglich. 
Ob eine Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Knoten zukünftig erforderlich wird, ist im Zuge 
konkreter Vorhaben zu überprüfen. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme des Staatlichen Bauamts Bamberg vom 
25.Februar 2021 zur Kenntnis. 

Die Baubeschränkungs- und Bauverbotszone sind im Plan für den Bereich der B 303 
darzustellen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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5. Coburg Stadt und Land aktiv GmbH, E-Mail vom 25. Februar 2021 

 

 

Das aktuelle Wanderwegenetz wird zur Verfügung gestellt. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Kenntnisnahme und Einarbeitung in die Planunterlagen. 

Beschlussvorschlag: 

Keine Beschlussfassung erforderlich. 
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6. Deutsche Telekom Technik GmbH, E-Mail vom 25. Februar 2021 

 

Es wird ein Hinweis zur Planung gegeben. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Kenntnisnahme, folgender Hinweis wird in die Begründung zum Flächennutzungsplan 
aufgenommen: 

Für zukünftige Erweiterung des Telekommunikationsnetzes sind in allen Verkehrswegen 
geeignete und ausreichende Trassen für die Unterbringung der Telekommunikationslinien 
vorzusehen. 

Der Hinweis sollte unabhängig vom jeweiligen Versorger erfolgen. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH vom 
25.Februar 2021 zur Kenntnis. In die Begründung zum Flächennutzungsplan ist ein 
entsprechender Hinweis aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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7. Süc GmbH, Coburg, E-Mail vom 08. März 2021 

 

 

 

Die Darstellung einer Transformatorenstation kann entfallen. Ansonsten bestehen 

keine Einwände und Anregungen. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Kenntnisnahme und Veranlassung. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der Süc Coburg vom 08.März 2021 zur 
Kenntnis. 

Die Planzeichnung ist wie gefordert anzupassen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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8. Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, E-Mail vom 15. März 2021 

 

 

 

Durch das Plangebiet führen neun Richtfunkverbindungen. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Kenntnisnahme. 

Die Übernahme der Richtfunktrassen in die Planzeichnung sollte erfolgen. Ebenfalls 
übernommen wird ein horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von 
mindestens +/- 30 m. Die Angaben sind auch in der Begründung zu ergänzen. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der Telefonica Germany GmbH & Co. OHG 
vom 15.März 2021 zur Kenntnis. 

1.Die angegebenen Richtfunktrassen sind samt der erforderlichen horizontalen 
Schutzzonenbereiche in die Planzeichnung zu übernehmen. 

2.Die Begründung ist entsprechend der Angaben der Telefonica Germany GmbH & Co. 
OHG zu ergänzen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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9. Evang.-Luth Pfarramt Grub am Forst, Schreiben vom 17. März 2021, eingegangen am 

22. März 2021 
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Es werden durch den Kirchenvorstand drei inhaltliche Punkte zu der Planung 

vorgebracht. 

1. Einwände gegen eine Erweiterung der Bebauung nördlich des Friedhofs 

2. Einwände gegen eine Bebauung im Bereich der ehem. Linde an der Docke. 

3. Hinweise auf bedeutsame Tierarten. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Zu 1.) 
Es ist festzustellen, dass der Bereich um den Friedhof eine deutliche Verkehrsberuhigung 
erfuhr und sich dies in der Anordnung und Planung der öffentlichen Verkehrsflächen 
niederschlug. Die Fahrbahnbreite wurde reduziert, es wurden Parkplätze angelegt und durch 
gezielte Verschwenkungen entsprechende Verkehrsberuhigungen erzielt, die eine separierte 
Fußwegelösung zum gegenwärtigen Zeitpunkt entbehrlich machten. 

Ob und welche Auswirkungen durch die Planung zu erwarten sind, ist letztlich erst im Zuge 
der Aufstellung von Bebauungsplänen abschließend zu untersuchen. Grundsätzlich wären 
auch planungsrechtliche Inhalte zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen erst im Zuge der 
Aufstellung von Bebauungsplänen für das Gebiet verbindlich zu treffen. 

Durch den Flächennutzungsplan wird eine spätere Bebauung, in diesem Fall lediglich in der 
Art der baulichen Nutzung und nicht in deren konkretem Maß, vorbereitet. Die Auswirkungen 
können dabei lediglich in ihren Grundzügen abgeschätzt werden. Der Flächennutzungsplan 
mit integriertem Landschaftsplan kann Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen auch nur 
in ihren Grundzügen darstellen. 

Prinzipiell handelt es sich bei überwiegend dem Wohnen dienenden Gebieten nicht um 
bauliche Nutzungen, von denen erhebliche Emissionen ausgehen, da diese selbst besonders 
schutzbedürftig sind. Hier gelten nach den Orientierungswerten der DIN 18005-1, Beiblatt 1 
50 (§ 3 BauNVO, reines Wohngebiet) bzw. 55 (§ 4 BauNVO, allgemeines Wohngebiet) dB(A). 
Für Friedhöfe gilt ebenfalls ein Orientierungswert von 55dB(A). Die Gemeinde verortet keine 
baulichen Nutzungen im Einwirkungsbereich des Friedhofs, welche aufgrund ihres Störgrades 
negative Auswirkungen auf dessen Nutzung hat. 

Die Fläche, brutto wie netto des Gebietes an der Docke wurde reduziert, um das 
prognostizierte Verkehrsaufkommen nur maßvoll zu erhöhen. Die Erweiterungsfläche östlich 
der Gemeindeverbindungsstraße nach Seidmannsdorf und Rohrbach wurde komplett 
herausgenommen. 

Es findet somit eine Reduzierung der neu geplanten Wohnbauflächen am Altenberg von 
vormals 8,2 auf 3,8 Hektar statt. 
Dies bedeutet bei einer Belegungsziffer von 2,00 und einer Wohneinheitendichte von 10-15 
WE/ha ein zusätzliches PKW-Aufkommen von (Quote Grub a.Forst: 2.067 KFZ auf 2.809 EW 
= 0,73) 

(Bruttowohnbaufläche x Wohneinheitendichte/ha) x Belegungsziffer x Quote PKW 
3,8 x 10 x 2,00 x 0,73 = 55,5 PKW bzw. 3,8 x 15 x 2,00 x 0,73 = 83,3 PKW 
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deutlich unter 100 PKW. Nähme man zwei Fahrzeugbewegungen/Fahrzeug und Tag an 
(morgens + abends), so würde sich das zusätzliche Verkehrsaufkommen im Bereich 111-167 
Fahrten am Tag bewegen. 
Dadurch, dass es sich dabei ausnahmslos um reinen Anliegerverkehr handelt, ist dieser in der 
Regel als sozialverträglich anzusehen und nicht als gewerbliche Immissionen einzustufen. 
Das Schwerlastverkehrsaufkommen wird nicht erhöht. 

Eine entsprechende Straßen- und Verkehrsplanung wird im Zuge der Aufstellung für 
Bebauungspläne in diesem Bereich selbstverständlich durchgeführt. 

Zu 2.) 
Die Hinweise sollten in die Begründung aufgenommen werden. Es ist allerdings festzuhalten, 
dass trotz der zweifellos gegebenen kulturhistorischen Bedeutung dieses 
Landschaftsbestandteils, keine planungsrechtlich verbindliche Schutzkategorie hierfür 
existent ist. 

Grundsätzlich wären planungsrechtliche Inhalte zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen 
erst im Zuge der Aufstellung von Bebauungsplänen für das Gebiet verbindlich zu treffen. Der 
Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan kann diese Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen lediglich in ihren Grundzügen darstellen. In diesem Falle wäre die 
verpflichtende Erarbeitung eines Grünordnungsplanes bei der Aufstellung von 
Bebauungsplänen denkbar. Ebenfalls könnten Maßnahmen wie Bauhöhenbeschränkungen 
oder verpflichtendes Freihalten von Sichtachsen zu markanten Geländemarken beschrieben 
werden. Diese Inhalte wären dann entsprechend in der Abwägung der zukünftigen 
Bebauungspläne zu würdigen. 

Es wird davon ausgegangen, dass bei entsprechender Reduzierung der Wohnbauflächen und 
damit verbundener Eingrünung sowie Abstand aufgrund der geplanten Nutzung der 
Wohnbauflächen keine grundsätzliche Unvereinbarkeit besteht, insbesondere unter 
Berücksichtigung der Topographie. 
Über die Festsetzungen eines Bebauungsplanes kann die kulturhistorische Bedeutung der 
Docke entsprechend gewürdigt werden, v.a. hinsichtlich des besonders zu 
berücksichtigenden Spannungsfelds Bauhöhe-Eingrünung-Panoramafreiheit. Eine 
Konfliktlösung ist demnach in einem ordentlichen Bebauungsplanverfahren möglich. 

Zu 3.) 
Die Hinweise werden in der Begründung aufgenommen und im Zuge der 
landschaftsplanerischen Konzeption entsprechend gewürdigt. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme des evang.-luth. Pfarramts vom 
17.März 2021 zur Kenntnis. 

Die geplanten Wohnbauflächen im Bereich Docke/Altenberg werden vom Umfang her 
reduziert. 

Die faunistischen Hinweise werden in der Begründung aufgenommen und im Zuge der 
landschaftsplanerischen Konzeption entsprechend gewürdigt 

Abstimmungsergebnis:   __ : __   
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10. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Abteilung B, Koordination 

Bauleitplanung, Schreiben vom 22. März 2021 

 

 



Neuaufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan 

Gemeinde Grub a.Forst, frühzeitige Beteiligung Seite 43 

 



Neuaufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan 

Gemeinde Grub a.Forst, frühzeitige Beteiligung Seite 44 

 

Es bestehen keine grundsätzlichen Einwände. Bodendenkmalpflegerische Belange 

werden durch die Planung berührt, allerdings nicht beeinträchtigt. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Die Ausdehnung der bekannten Bodendenkmäler ist in der Planzeichnung klarstellend zu 
übernehmen. Die weiteren Ausführungen sind in den Planunterlagen bereits entsprechend 
und hinreichend berücksichtigt. 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Abteilung B, 
Koordination Bauleitplanung vom 22.März 2021 wird zur Kenntnis genommen. Die 
bekannten Bodendenkmäler werden in der Planzeichnung entsprechend ihrer 
bekannten Ausdehnung ergänzt. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __  
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11. Katholische Kirchenstiftung St. Otto Ebersdorf, Schreiben vom 22. März 2021, 

eingegangen am 23. März 2021 

 

 

Es werden inhaltliche Punkte zu der Planung vorgebracht. Diese betreffen die 

Nutzungsmöglichkeiten der Grundstücke in Kirchenbesitz. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Es wird festgestellt, dass bezüglich der Darstellung im Flächennutzungsplan mit drei von vier 
in Besitz der Kirchenstiftung befindlichen Grundstücken Einverständnis besteht. Daneben wird 
angeregt, auf dem Grundstück Fl.-Nr. 652/40 auf einer Teilfläche zukünftig bauliche Nutzung 
zuzulassen. 

Grundsätzlich weist das Grundstück einen parkartigen Charakter auf und dient bislang der 
Naherholung. Es liegt gegenüber der Gaststätte zum Rennerwald, welche ein beliebter 
Ausgangspunkt für Wanderungen im Bereich der Brunnleite und am Spitz ist. Daher sollte eine 
Bebauung dieses Grundstückes, den Eingriff auch rechtfertigen. Durch ein einzelnes 
Wohngebäude wäre die bauliche Inanspruchnahme nicht nachvollziehbar und hinreichend zu 
begründen. 
Für isolierte Einzelvorhaben, die keiner unmittelbaren Bedarfsdeckung dienen und die auch 
an anderer Stelle realisiert werden könnten, wird eine Inanspruchnahme somit eher kritisch 
gesehen. 

Zweifellos wäre an dieser Stelle eine Nachverdichtung möglich und auch aus 
raumordnerischen Erwägungen heraus zu begrüßen. Allerdings soll diese auch nicht um jeden 
Preis umgesetzt werden, da auch Freiräume in den bebauten Ortslagen grundsätzlich 
erhaltenswert sind, gerade wenn diese ansprechend im Sinne der Naherholung und des 
Wohnumfeldes gestaltet wurden. 
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Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der Katholischen Kirchenstiftung St. Otto 
Ebersdorf vom 22.März 2021 zur Kenntnis. 

Auf dem Grundstück Fl.-Nr. 652/40 wird im Flächennutzungsplan keine bauliche 
Nutzung vorgesehen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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12. Regierung von Oberfranken,  

12.1 Höhere Landesplanungsbehörde, E-Mail vom 24.März 2021 

12.1.1 Darstellung des Sachverhalts 

 

Die Regierung von Oberfranken stellt den landesplanerisch zu bewertenden 

Sachverhalt dar. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Der Sachverhalt wird dargestellt. Es ist dazu anzumerken, dass bereits ein 
landschaftsplanerischer Fachbeitrag in dem wirksamen Flächennutzungsplan integriert ist. 
Dieser wird ebenfalls fortgeschrieben. 

Beschlussvorschlag: 

Keine Beschlussfassung erforderlich. 
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12.1.2 Bewertung 
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Die Regierung von Oberfranken äußert Bedenken gegenüber den konkreten 

Neuausweisungen von Bauflächen. Ebenfalls wird die Bedarfsermittlung einer 

kritischen Würdigung unterzogen. 

Der Umfang der im Zuge der Aktualisierung des Flächennutzungsplanes neu 

ausgewiesenen Wohnbauflächen und gewerblichen Bauflächen wird vor dem 

Hintergrund der landesplanerischen Grundsätze zur Siedlungsentwicklung sowie der 

Ziele der Raumordnung kritisch hinterfragt. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Die Bewertungsgrundlagen werden zunächst genannt. 

Die Ausführungen zu den Leitbildern der Landes- und Regionalplanung werden zur Kenntnis 
genommen. Diesen wird durch die Gemeinde Grub a.Forst ausdrücklich zugestimmt. In 
diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Gemeinde in den letzten 
Jahrzehnten diesbezüglich vorbildlich agiert hat und organisch sowie unter stetig vorrangiger 
Ausnutzung von Potentialen der Innenentwicklung gewachsen ist. 
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Wohnbauflächen: 
 
Bedarf aus der Bevölkerungsentwicklung 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die gemeindlichen Entwicklungsvorstellungen zwar 
anerkannt werden, aber die Herbeiführung einer Trendumkehr nicht als realistisch angesehen 
wird. Zur hinreichenden Anpassung an Z-1.2.1-LEP ist es erforderlich, das Planungsziel eines 
Bevölkerungswachstums zu überdenken. 

Es ist diesbezüglich festzustellen, dass die Gemeinde Grub a.Forst trotz der guten 
Voraussetzungen, insbesondere im Hinblick auf wirtschaftliche Entwicklung, 
Verkehrsanbindung und Anstrengungen für eine lebenswerte Umwelt eine nach Auffassung 
der Gemeinde übermäßig negative Bevölkerungsprognose erfahren hat. Diese prognostiziert 
2.630 EW im Jahr 2033. Die Abnahme ist für den Landkreis Coburg überdurchschnittlich. 

Die Voraussetzungen in der Gemeinde Grub a.Forst für eine nachhaltige und organische 
Abmilderung der prognostizierten Entwicklung sind objektiv gegeben und kumulierten in 
entsprechend positiven gemeindlichen Entwicklungsvorstellungen. Der einfachen Übernahme 
der Modellrechnung zur Abbildung der weiteren kommunalen Entwicklung kann und wird 
durch die Gemeinde nicht beigetreten werden. 
Insbesondere die sehr gute Verkehrsanbindung, die gute Erholungswirkung der Landschaft 
sowie der Schulstandort begründen die Annahme eines sehr attraktiven Wohnortes. Dieser ist 
organisch gewachsen, weist eine tragfähige Infrastruktur auf und ist hinsichtlich der 
wirtschaftlichen Parameter sicherlich nicht schlechter zu bewerten als der 
Landkreisdurchschnitt. 

Grundsätzlich bleibt die Aufrechterhaltung der Bevölkerungszahlen als Zielsetzung der 
Gemeinde bestehen. Zur hinreichenden Anpassung an Z-1.2.1-LEP ist es erforderlich, das 
Planungsziel eines Bevölkerungswachstums zu überdenken und zugunsten einer 
Stabilisierung aufzugeben. 

Ergebnis: 
Es ist demnach kein unmittelbarer Wohnbauflächenbedarf aus der längerfristigen 
Bevölkerungsentwicklung darstellbar. Dies ist als Planungsannahme zu fixieren. 

Auflockerungsbedarf: 
Die Methodik und die fachliche Begründung für einen Bedarf, der sich aus veränderten 
Raumansprüchen der Bevölkerung ergibt, wurden im Zuge weiterer Konsultationen der 
Höheren Landesplanungsbehörde erörtert, fachgerecht angepasst und als Maßstab an die 
Planung angelegt. 

Ersatzbedarf: 
In der Begründung wurde auf den Sachverhalt hingewiesen. Ein Abzug ist in der 
Bedarfszusammenstellung jedoch noch nicht vorgenommen worden. Die Begründung sollte 
diesbezüglich überarbeitet werden. 
Sofern eine anteilige Reduzierung der Verortung des Ersatzbedarfs in den städtebaulichen 
Außenbereich erfolgt wird eine Vereinbarkeit mit Z-3.2 LEP nach Auffassung der Gemeinde 
erreicht. 
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Gesamtbedarf: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die geplanten Neuausweisungen von Wohnbauflächen 
über den durch die höhere Landesplanungsbehörde nachvollziehbaren Bedarf hinausgehen. 
Die Begründung ist daher unter Berücksichtigung der fachlichen Hinweise nochmals zu 
überprüfen und anzupassen. Entsprechend werden neu geplante Wohnbauflächen anteilig 
zurückgenommen. 
Sofern dies unzureichend erfolgt, genügt die Planung nicht der Anpassungspflicht an die Ziele 
der Raumordnung i.S.d. § 1 Abs. 4 BauGB. 

Es fand ein offizieller Abstimmungstermin am 31.05.2021 statt, in welchem die erforderlichen 
Maßnahmen festgelegt wurden, um der Anpassungspflicht i.S.d. §1 Abs.4 BauGB zu 
entsprechen. 

Mobilisierung von Potentialen der Innenentwicklung: 
Mit der Entwicklung einer strategischen Herangehensweise an die Mobilisierung von 
Potentialen der Innenentwicklung sollte sich die Gemeinde Grub a.Forst auseinandersetzen. 
Insbesondere die Erarbeitung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes kann 
hier eine Grundlage liefern, um Maßnahmen der städtebaulichen Innenentwicklung 
konzeptionell unter Zuhilfenahme von Städtebauförderungsprogrammen anzugehen. 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Gemeinde Grub a.Forst wie in der 
Begründung dargestellt wurde, keine ausgewiesenen Problemlagen bezüglich leerstehender 
Wohnimmobilien, unbebauter Bauplätze oder nicht umgesetzter Bebauungspläne aufweist. 

Im Hinblick auf Innenentwicklungspotenziale für Wohnbauflächen stellt sich die Situation in 
der Gemeinde Grub a.Forst anders dar als in vergleichbaren oder benachbarten Kommunen 
des Landkreises Coburg. 

Im Siedlungsschwerpunkt bestehen gemäß dem Kataster durchaus einzelne Baulücken. 
Brachliegende Baulücken in Neubaugebieten sind dabei praktisch keine vorhanden, allerdings 
wurden vereinzelt von Bauwerbern zwei Parzellen erstanden, um größere Gartenflächen zu 
erhalten. Dies ist aus raumordnerischer Sicht zurecht zu beanstanden, stellt allerdings in 
suburban geprägten Gebieten auch keinen außergewöhnlichen Einzelfall dar. Eine 
Nachverdichtung wäre theoretisch möglich, praktisch aber wohl nicht durchführbar, zumindest 
nicht kurzfristig. Hier würde auch eine entsprechende Strategie oder die Anwendung von 
ordnungspolitischen Zwangsmaßnahmen zur kurzfristigen Bedarfsdeckung der Gemeinde ins 
Leere laufen. 

Leerstände, die im Rahmen einer strategischen Aktivierung einer Wiedernutzung zugeführt 
werden können, sind nicht bekannt. Natürlich stehen einzelne Gebäude immer wieder 
kurzfristig leer, weil die Bewohner in Alten- oder Pflegeeinrichtungen untergebracht werden 
oder wegziehen. Für solche Objekte findet sich jedoch schnell eine neue Nutzung, da Grub 
a.Forst insbesondere aufgrund der dargestellten sehr guten Verkehrsanbindung, der guten 
Erholungswirkung der Landschaft und als Schulstandort ein sehr attraktiver Wohnort ist. 

In der Begründung wurde herausgestellt, dass zusammenhängende Potentialflächen im 
Hauptort nur in begrenztem Maße vorhanden sind. Die Gemeinde Grub a.Forst hat für diese 
Potentialflächen ein Vorkaufsrecht gem. § 24 ff. BauGB, was allerdings auch bedeutet, dass 
nur im Falle eines privaten Grundstücksgeschäfts die Möglichkeit des Zugriffs besteht. Es ist 
wiederum dann ausgeschlossen, wenn Übertragungen von Grundstücken innerhalb der 
Familie erfolgen (§ 26 BauGB), was den Regelfall darstellt. 
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Bezüglich der Flächen zwischen Schulstraße und Eisenbahnlinie wird in der Begründung 
dargestellt, dass sich diese als Gärten in Privatbesitz befinden, kein Bebauungsplan vorliegt 
und eine strategische Überplanung aufgrund der örtlichen Verhältnisse (mangelnder Ausbau 
der Schulstraße) und der zersplitterten Eigentumsverhältnisse schwierig ist. Auch zukünftig 
wird die Nachverdichtung in diesem Bereich voraussichtlich auf die Umsetzung von 
Einzelvorhaben beschränkt sein. Diese sind zudem hohen Auflagen aufgrund der 
Immissionen aus dem Schienenverkehr unterworfen. Eine grundsätzliche Eignung für 
Einzelvorhaben ist dennoch gegeben und soll zukünftig ermöglicht werden, da es einer 
organischen und geordneten städtebaulichen Entwicklung entspricht. Die Darstellung als 
Fläche für die Landwirtschaft (§5 Abs.2 Nr. 9a) BauGB) ist dagegen objektiv nicht zu 
rechtfertigen. 
Die Flächen stehen somit nicht zur Verfügung i.S.d. Z LEP 3-2 und rechtfertigen zur 
kurzfristigen Bedarfsdeckung der Nachfrage in der Gemeinde eine Inanspruchnahme von 
Flächen im Außenbereich gem. § 1a Abs. 2 BauGB. 
Bezüglich der Baufläche nördlich des Spitzbergweges ist eine kurzfristige Bebauung möglich, 
es laufen entsprechende Gespräche. Eine Mobilisierung wird kurzfristig erwartet. 
Gespräche laufen auch bereits seit Jahren mit den Eigentümern im Bereich 
Lichtenfelser/Ebersdorfer Straße. Es wurde diesen bereits aufgrund der festgefahrenen 
Verhandlungen auch in Aussicht gestellt, diese Flächen zugunsten verfügbarer Flächen aus 
dem Flächennutzungsplan herauszunehmen. Der Gemeinde ist gegenwärtig auf Grundlage 
des Flächennutzungsplanes in ihren Entwicklungsmöglichkeiten im Hinblick auf 
Wohnbauflächenentwicklung stark eingeschränkt, da die einzig verbliebene geplante 
Wohnbaufläche, die strategisch überplanbar ist, nicht freigegeben wurde und somit faktisch 
aufgrund gegenläufiger Eigentümerinteressen nicht zur Verfügung steht. Auch dieser 
Sachverhalt rechtfertigt zur kurzfristigen Bedarfsdeckung der Nachfrage in der Gemeinde eine 
Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich gem. § 1a Abs. 2 BauGB. 

Das Aufzeigen der Problemstellungen bedeutet nicht, dass die Gemeinde die Mobilisierung 
dieser Potentiale aufgegeben hat, sondern soll nachvollziehbar und transparent darstellen, 
dass kurzfristige Bedarfe an Wohnbauflächen nach gegenwärtigem Kenntnisstand sowie 
bestem Wissen nicht durch die Mobilisierung von Potentialen der Innenentwicklung gedeckt 
werden können, diese im Sinne von Z-3.2 LEP somit nicht zur Verfügung stehen. 

Gemischte Bauflächen: 
Hinsichtlich der Neuausweisungen von gemischten Bauflächen und Dorfgebieten besteht 
Einverständnis. 

Gewerbliche Bauflächen: 
Hinsichtlich der Neuausweisungen von gewerblichen Bauflächen besteht kein Einverständnis. 
Die Regierung von Oberfranken hat in bilateralen Konsultationen verdeutlicht, dass ein 
Einvernehmen in dieser Frage nicht hergestellt werden kann, da genügend verfügbare 
Flächenreserven in der Gemeinde Grub a.Forst sowie im interkommunalen Gewerbegebiet 
Am Rennberg vorhanden sind und der Bedarf aus diesem Grund nicht nachgewiesen werden 
kann. 

Sonderbauflächen: 
Hinsichtlich der Neuausweisungen von Sonderbauflächen (§1 Abs.1 Nr.4 BauNVO) besteht 
Einverständnis. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der Regierung von Oberfranken vom 
24. März 2021 zur Kenntnis. 
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1. Die Methodik der Bedarfsberechnung ist entsprechend der guten fachlichen Praxis 
anzupassen und der maßgebliche Bedarf an Wohnbauflächen entsprechend neu zu 
ermitteln. 

2. Die Neuausweisung von Wohnbauflächen wird dementsprechend reduziert. 

3. Von einer Neuausweisung von gewerblichen Bauflächen wird Abstand genommen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 

12.1.3 Fazit 

 

 

Die Regierung von Oberfranken gibt eine abschließende Einschätzung ab. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Es wird festgestellt, dass der Planungsanlass aus Sicht der höheren Landesplanungsbehörde 
nachvollziehbar ist. Die städtebauliche Erforderlichkeit i.S.d. §1 Abs.3 BauGB wird bestätigt. 
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Bezüglich der Würdigung der fachlichen landesplanerischen Bewertung wird auf die laufende 
Beschlussfassung 12.1.2 verwiesen. 

Der Bekanntmachung auf digitalem Wege wird nachgekommen. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die abschließende Bewertung der Regierung von Oberfranken 
vom 24. März 2021 zur Kenntnis. 

1. Die Bedarfsbegründung wird überarbeitet und eine dementsprechende Reduzierung 
von Wohnbauflächenneuausweisungen wird umgesetzt. 

2. Von einer Neuausweisung von gewerblichen Bauflächen wird Abstand genommen. 

3. Es wird festgestellt, dass keine Bedenken gegenüber den Neuausweisungen von 
gemischten Bauflächen und Sondergebieten bestehen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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12.2 Sachgebiet Städtebau, Vermerk vom 17. März 2021 

 



Neuaufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan 

Gemeinde Grub a.Forst, frühzeitige Beteiligung Seite 57 

 



Neuaufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan 

Gemeinde Grub a.Forst, frühzeitige Beteiligung Seite 58 

 



Neuaufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan 

Gemeinde Grub a.Forst, frühzeitige Beteiligung Seite 59 

 



Neuaufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan 

Gemeinde Grub a.Forst, frühzeitige Beteiligung Seite 60 

 



Neuaufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan 

Gemeinde Grub a.Forst, frühzeitige Beteiligung Seite 61 

 

Es werden diversen und grundsätzliche Bedenken gegenüber der Planung geäußert. 

Betreffend: 

1. ILEK als Planungsgrundlage. 

2. Planungsziel Bevölkerungsentwicklung. 

3. Strategien zur Mobilisierung von Innenentwicklungspotentialen. 

4. Planungsannahmen zur Neuausweisung von Wohnbauflächen. 

5. Neuausweisung gemischter Bauflächen 

6. Neuausweisung gewerblicher Bauflächen 

7. Sonstige Hinweise. 

Würdigung des Sachverhalts: 

1. ILEK als Planungsgrundlage. 

Grundsätzlich wird das ILEK dazu beitragen, in interkommunaler Abstimmung den 
Erfordernissen des § 1a Abs. 2 BauGB hinsichtlich einer strategischen Herangehensweise an 
die Aktivierung von Potentialen der Innenentwicklung Rechnung zu tragen. Die erarbeiteten 
Strategieziele werden in der planerischen Konzeption berücksichtigt. Insofern wird auch der 
Forderung der Erarbeitung von Strategien zur vorrangigen Innenentwicklung entsprochen. 
Der Planungsanlass für gegenständliche Bauleitplanung ist nachvollziehbar und erforderlich 
i.S.d. § 1 Abs. 3 BauGB, die Planung wird nicht aufgeschoben. 

2. Planungsziel Bevölkerungsentwicklung. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die gemeindlichen Entwicklungsvorstellungen zwar 
anerkannt werden, aber die Herbeiführung einer Trendumkehr nicht als realistisch angesehen 
wird. Zur hinreichenden Anpassung an Z-1.2.1-LEP ist es erforderlich, das Planungsziel eines 
Bevölkerungswachstums zu überdenken. 
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Es ist diesbezüglich festzustellen, dass die Gemeinde Grub a.Forst trotz der guten 
Voraussetzungen, insbesondere im Hinblick auf wirtschaftliche Entwicklung, 
Verkehrsanbindung und Anstrengungen für eine lebenswerte Umwelt eine nach Auffassung 
der Gemeinde übermäßig negative Bevölkerungsprognose erfahren hat. Diese prognostiziert 
2.630 EW im Jahr 2033. Die Abnahme ist für den Landkreis Coburg überdurchschnittlich. 

Die Voraussetzungen in der Gemeinde Grub a.Forst für eine nachhaltige und organische 
Abmilderung der prognostizierten Entwicklung sind objektiv gegeben und kumulierten in 
entsprechend positiven gemeindlichen Entwicklungsvorstellungen. Der einfachen Übernahme 
der Modellrechnung zur Abbildung der weiteren kommunalen Entwicklung kann und wird 
durch die Gemeinde nicht beigetreten werden. 
Insbesondere die sehr gute Verkehrsanbindung, die gute Erholungswirkung der Landschaft 
sowie der Schulstandort begründen die Annahme eines sehr attraktiven Wohnortes. Dieser ist 
organisch gewachsen, weist eine tragfähige Infrastruktur auf und ist hinsichtlich der 
wirtschaftlichen Parameter sicherlich nicht schlechter zu bewerten als der 
Landkreisdurchschnitt. 

Grundsätzlich bleibt die Aufrechterhaltung der Bevölkerungszahlen als Zielsetzung der 
Gemeinde bestehen. Zur hinreichenden Anpassung an Z-1.2.1-LEP ist es erforderlich, das 
Planungsziel eines Bevölkerungswachstums zu überdenken und zugunsten einer 
Stabilisierung aufzugeben. 

Ergebnis: 
Es ist demnach kein unmittelbarer Wohnbauflächenbedarf aus der längerfristigen 
Bevölkerungsentwicklung darstellbar. Dies ist als Planungsannahme zu fixieren. 

3. Strategien zur Mobilisierung von Innenentwicklungspotentialen. 

Mit der Entwicklung einer strategischen Herangehensweise an die Mobilisierung von 
Potentialen der Innenentwicklung sollte sich die Gemeinde Grub a.Forst weiterhin 
auseinandersetzen. Insbesondere die Erarbeitung eines integrierten städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes kann hier eine Grundlage liefern, um Maßnahmen der 
Innenentwicklung konzeptionell unter Zuhilfenahme von Städtebauförderungsprogrammen 
anzugehen. 

Es wird darauf verwiesen, dass gegenwärtig ein integriertes ländliches Entwicklungskonzept 
erarbeitet wird, um auch der raumordnerisch bedeutsamen Tatsache gerecht zu werden, dass 
sich die Gemeinde in einem ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen befindet. 

Die Gemeinde sollte nichtsdestotrotz ein Baulücken- und Leerstandskataster anlegen, um die 
Nichtverfügbarkeit gegebenenfalls transparent und nachvollziehbar darzustellen und im 
Umkehrschluss auf dieser Grundlage zu agieren, um die Grundstücke und Objekte einer 
Nutzung zuzuführen, sofern dies nicht durch den Markt geregelt wird. 

Es ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die Gemeinde Grub a.Forst wie in der Begründung 
dargestellt wurde, keine ausgewiesenen Problemlagen bezüglich leerstehender 
Wohnimmobilien, unbebauter Bauplätze oder nicht umgesetzter Bebauungspläne aufweist. 
Im Hinblick auf Innenentwicklungspotenziale für Wohnbauflächen stellt sich die Situation in 
der Gemeinde Grub a.Forst anders dar als in vergleichbaren oder benachbarten Kommunen 
des Landkreises Coburg. 
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Im Siedlungsschwerpunkt bestehen gemäß dem Kataster durchaus einzelne Baulücken. 
Brachliegende Baulücken in Neubaugebieten sind dabei praktisch keine vorhanden, allerdings 
wurden vereinzelt von Bauwerbern zwei Parzellen erstanden, um größere Gartenflächen zu 
erhalten. Dies ist aus raumordnerischer Sicht zurecht zu beanstanden, stellt allerdings in 
suburban geprägten Gebieten auch keinen außergewöhnlichen Einzelfall dar. Eine 
Nachverdichtung wäre theoretisch möglich, praktisch aber wohl nicht durchführbar, zumindest 
nicht kurzfristig. Hier würde auch eine entsprechende Strategie oder die Anwendung von 
ordnungspolitischen Zwangsmaßnahmen zur kurzfristigen Bedarfsdeckung der Gemeinde ins 
Leere laufen. 
Leerstände, die im Rahmen einer strategischen Aktivierung einer Wiedernutzung zugeführt 
werden können, sind nicht bekannt. Natürlich stehen einzelne Gebäude immer wieder 
kurzfristig leer, weil die Bewohner in Alten- oder Pflegeeinrichtungen untergebracht werden 
oder wegziehen. Für solche Objekte findet sich jedoch schnell eine neue Nutzung, da Grub 
a.Forst insbesondere aufgrund der dargestellten sehr guten Verkehrsanbindung, der guten 
Erholungswirkung der Landschaft und als Schulstandort ein sehr attraktiver Wohnort ist. 

In der Begründung wurde herausgestellt, dass zusammenhängende Potentialflächen im 
Hauptort nur in begrenztem Maße vorhanden sind.  
Die Gemeinde Grub a.Forst hat für diese Potentialflächen ein Vorkaufsrecht gem. § 24 ff. 
BauGB, was allerdings auch bedeutet, dass nur im Falle eines privaten Grundstücksgeschäfts 
die Möglichkeit des Zugriffs besteht. Es ist wiederum dann ausgeschlossen, wenn 
Übertragungen von Grundstücken innerhalb der Familie erfolgen (§ 26 BauGB), was den 
Regelfall darstellt. 
Bezüglich der Flächen zwischen Schulstraße und Eisenbahnlinie wird in der Begründung 
dargestellt, dass sich diese als Gärten in Privatbesitz befinden, kein Bebauungsplan vorliegt 
und eine strategische Überplanung aufgrund der örtlichen Verhältnisse (mangelnder Ausbau 
der Schulstraße) und der zersplitterten Eigentumsverhältnisse schwierig ist. Auch zukünftig 
wird die Nachverdichtung in diesem Bereich voraussichtlich auf die Umsetzung von 
Einzelvorhaben beschränkt sein. Diese sind zudem hohen Auflagen aufgrund der 
Immissionen aus dem Schienenverkehr unterworfen. Eine grundsätzliche Eignung für 
Einzelvorhaben ist dennoch gegeben und soll zukünftig ermöglicht werden, da es einer 
organischen und geordneten städtebaulichen Entwicklung entspricht. Die Darstellung als 
Fläche für die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9a) BauGB) ist dagegen objektiv nicht zu 
rechtfertigen. 
Die Flächen stehen somit nicht zur Verfügung i.S.d. Z LEP 3-2 und rechtfertigen zur 
kurzfristigen Bedarfsdeckung der Nachfrage in der Gemeinde eine Inanspruchnahme von 
Flächen im Außenbereich gem. § 1a Abs. 2 BauGB. 
Bezüglich der Baufläche nördlich des Spitzbergweges ist eine kurzfristige Bebauung möglich, 
es laufen entsprechende Gespräche. Eine Mobilisierung wird kurzfristig erwartet. 
Gespräche laufen auch bereits seit Jahren mit den Eigentümern im Bereich 
Lichtenfelser/Ebersdorfer Straße. Es wurde diesen bereits aufgrund der festgefahrenen 
Verhandlungen auch in Aussicht gestellt, diese Flächen zugunsten verfügbarer Flächen aus 
dem Flächennutzungsplan herauszunehmen. Der Gemeinde ist gegenwärtig auf Grundlage 
des Flächennutzungsplanes in ihren Entwicklungsmöglichkeiten im Hinblick auf 
Wohnbauflächenentwicklung stark eingeschränkt, da die einzig verbliebene geplante 
Wohnbaufläche, die strategisch überplanbar ist, nicht freigegeben wurde und somit faktisch 
aufgrund gegenläufiger Eigentümerinteressen nicht zur Verfügung steht. Auch dieser 
Sachverhalt rechtfertigt zur kurzfristigen Bedarfsdeckung der Nachfrage in der Gemeinde eine 
Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich gem. § 1a Abs. 2 BauGB. 

Das Aufzeigen der Problemstellungen bedeutet nicht, dass die Gemeinde die Mobilisierung 
dieser Potentiale aufgegeben hat, sondern soll nachvollziehbar und transparent darstellen, 
dass kurzfristige Bedarfe an Wohnbauflächen nach gegenwärtigem Kenntnisstand sowie 
bestem Wissen nicht durch die Mobilisierung von Potentialen der Innenentwicklung gedeckt 
werden können, diese im Sinne von Z-3.2 LEP somit nicht zur Verfügung stehen. 
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4. Planungsannahmen zur Neuausweisung von Wohnbauflächen. 

Grundlagen 
Kenntnisnahme. Veranlassungen wurden im Zuge weiterer Konsultationen der Regierung von 
Oberfranken erörtert, fachgerecht angepasst und als Maßstab an die Planung angelegt. 

Auflockerung 
Die Methodik und die fachliche Begründung für einen Bedarf, der sich aus veränderten 
Raumansprüchen der Bevölkerung ergibt, wurden im Zuge weiterer Konsultationen der 
Regierung von Oberfranken erörtert, fachgerecht angepasst und als Maßstab an die Planung 
angelegt. 

Ersatzbedarf 
In der Begründung wurde auf den Sachverhalt hingewiesen. Ein Abzug ist in der 
Bedarfszusammenstellung jedoch noch nicht vorgenommen worden. Die Begründung sollte 
diesbezüglich überarbeitet werden. 
Sofern eine anteilige Reduzierung der Verortung des Ersatzbedarfs in den städtebaulichen 
Außenbereich erfolgt wird eine Vereinbarkeit mit Z-3.2 LEP nach Auffassung der Gemeinde 
erreicht. 

Ermittlung Gesamtbedarf 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die geplanten Neuausweisungen von Wohnbauflächen 
über den durch die höhere Landesplanungsbehörde nachvollziehbaren Bedarf hinausgehen. 
Die Begründung ist daher unter Berücksichtigung der fachlichen Hinweise nochmals zu 
überprüfen und anzupassen. Entsprechend werden neu geplante Wohnbauflächen anteilig 
zurückgenommen. 
Sofern dies unzureichend erfolgt, genügt die Planung nicht der Anpassungspflicht an die Ziele 
der Raumordnung i.S.d. § 1 Abs. 4 BauGB. 

Es fand ein Abstimmungstermin am 31.05.2021 statt, in welchem die erforderlichen 
Maßnahmen festgelegt wurden, um der Anpassungspflicht i.S.d. § 1 Abs. 4 BauGB zu 
entsprechen. 

Bedarfsdeckung Wohnbauflächen 
Kenntnisnahme. Die Darstellung der Wohnbauflächen erfolgt grundsätzlich im Rahmen des 
nachweisbaren Bedarfs. Dieser Bedarfsnachweis wird angepasst, entsprechend wird der 
Anregung nachgekommen. 

5. Neuausweisung gemischter Bauflächen 

Die Gemeinde ist der Auffassung, dass die Darstellung neuer gemischter Bauflächen in jedem 
Einzelfall angemessen begründet werden kann. Hinreichende Ausführungen diesbezüglich 
sind in der Begründung enthalten. 
Es ist für die demographische Entwicklung der Ortsteile von zentraler Bedeutung, 
Grundstücksflächen, die für Bauwillige verfügbar sind und wo auch eine Ausnutzung der 
Baurechte abzusehen ist, im Flächennutzungsplan auch derartig darzustellen, sofern keine 
städtebaulichen Gründe dagegensprechen. 
Dies wird insbesondere mit dem vorbereitenden Charakter der Flächennutzungsplanung 
begründet. Es soll dadurch auch verhindert werden, dass u.U. relativ kurzfristig nach 
Inkrafttreten des Flächennutzungsplanes entsprechende Änderungsverfahren eingeleitet 
werden. Für die fraglichen Flächen wird daher bereits auch i.S.d. § 2 Abs. 3 BauGB das 
voraussichtliche Abwägungsmaterial in seinen Grundzügen ermittelt. 
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6. Neuausweisung gewerblicher Bauflächen 

Hinsichtlich der Neuausweisungen von gewerblichen Bauflächen besteht kein Einverständnis. 
Die Regierung von Oberfranken hat in bilateralen Konsultationen verdeutlicht, dass ein 
Einvernehmen in dieser Frage nicht hergestellt werden kann, da genügend verfügbare 
Flächenreserven in der Gemeinde Grub a.Forst sowie im interkommunalen Gewerbegebiet 
Am Rennberg vorhanden sind. 

7. Sonstige Hinweise. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Formulierung wurde aus den 
jeweiligen Planurkunden übernommen und entfaltet keine rechtlichen Auswirkungen. Sie 
sollte zur Vermeidung von Missverständnissen angepasst werden. 

Der Bebauungsplan „Siedlung Haarth“ wird redaktionell ergänzt. Ein Beschluss gem. § 2 Abs. 
1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB zu dessen Aufhebung ist allerdings bereits gefasst worden, 
lediglich das Verfahren nach dem BauGB wurde noch nicht durchgeführt. 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme der Regierung von Oberfranken, SG 34 Städtebau wird zur Kenntnis 
genommen. 

1. Die Methodik der Bedarfsberechnung ist entsprechend der guten fachlichen Praxis 
anzupassen und die Bedarfe entsprechend neu zu ermitteln. 

2. Die Neuausweisung von Wohnbauflächen wird dementsprechend reduziert. 

3. Von einer Neuausweisung von gewerblichen Bauflächen wird Abstand genommen. 

4. Die weiteren fachlichen Hinweise sind im Zuge der planerischen Konzeption zu 
berücksichtigen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __  
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13. Industrie und Handelskammer für Oberfranken, Schreiben vom 23. März 2021 

eingegangen am 24. März 2021 

  

 

Die Belange eines Betriebes werden dargelegt. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Es wird empfohlen, der Anregung im Hinblick auf den Bestand nachzukommen. Es handelt 
sich hierbei offensichtlich um genehmigte bauliche Anlagen mit entsprechendem 
Bestandsschutz, was der Flächennutzungsplan auch würdigen sollte. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer zu 
Coburg vom 23.März 2021 zur Kenntnis.  

Es wird beschlossen, die genannten Grundstücke der Gmk. Grub a.Forst als gemischte 
Baufläche gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO auszuweisen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 

 

  



Neuaufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan 

Gemeinde Grub a.Forst, frühzeitige Beteiligung Seite 67 

14. Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordbayern, Schreiben vom 

24. März 2021, eingegangen am 26. März 2021 
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Es bestehen keine Einwände. Es werden jedoch einige Auflagen für Bauvorhaben sowie 
städtebauliche Satzungen gegeben. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Die Hinweise sollten - sofern noch nicht enthalten - in die Begründung aufgenommen werden 
und sind bei Bauvorhaben beziehungsweise bei der Aufstellung von städtebaulichen 
Satzungen entsprechend zu berücksichtigen. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der Autobahn GmbH des Bundes, 
Niederlassung Nordbayern vom 24.März 2021 zur Kenntnis. 
Es wird festgestellt, dass keine grundsätzlichen Einwände bestehen. 
Die Hinweise sind in die Begründung aufzunehmen und bei Bauvorhaben 
beziehungsweise bei der Aufstellung von städtebaulichen Satzungen entsprechend zu 
berücksichtigen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __  
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15. Regionaler Planungsverband Oberfranken-West, Schreiben vom 25. März 2021, 

eingegangen am 29. März 2021 

 

 

Aus regionalplanerischer Perspektive wird zur Siedlungsplanung Stellung genommen. 

Es bestehen Einwände gegenüber dem Ausmaß an neu geplanten Wohnbauflächen. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Die Ausführungen zu den Leitbildern der Landes- und Regionalplanung werden zur Kenntnis 
genommen. Diesen wird durch die Gemeinde Grub a.Forst ausdrücklich zugestimmt. In 
diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Gemeinde in den letzten 
Jahrzehnten diesbezüglich vorbildlich agiert hat und organisch sowie unter stetig vorrangiger 
Ausnutzung von Potentialen der Innenentwicklung gewachsen ist. 
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Folgende Ausführungen zur Klarstellung: 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Zuge der Vorentwurfsplanung mehrere potenziell 
geeignete Flächen für die bauliche Weiterentwicklung integriert wurden, um deren 
Vereinbarkeit mit den zu berücksichtigenden fachlichen Belangen im Rahmen des Verfahrens 
zu prüfen. 
Es war nicht beabsichtigt, alle neu geplanten Wohnbauflächen auch in den fortgeschriebenen 
Flächennutzungsplan zu übernehmen. Die Darstellung von Wohnbauflächen über den objektiv 
vorhandenen Bedarf hinaus diente der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials für die 
einzelnen Flächen, sodass die bauliche Weiterentwicklung der Gemeinde Grub a.Forst sich 
zukünftig auf die nach fachlichen Kriterien bestgeeignetsten Flächen beschränkt. 
Entsprechend wurden die Planungsannahmen so formuliert, dass möglichst alle geeigneten 
Flächen in den Plan integriert werden können. Die Planungsannahmen werden nunmehr 
bezüglich einer objektiv hinreichenden Nachvollziehbarkeit angepasst und die Annahmen 
zudem bilateral mit der Höheren Landesplanungsbehörde abgestimmt. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die geplanten Neuausweisungen von Wohnbauflächen 
entsprechend über den aus regionalplanerischer Perspektive nachvollziehbaren Bedarf 
hinausgehen. Dies kann durch die Gemeinde so mitgetragen werden. Die Begründung des 
Bedarfs ist daher nochmals zu überprüfen und anzupassen. 
Dem Grundsatz G 3-1 LEP i.V.m. Z B-IV-1.8-RP04 des Flächensparens soll durch die Planung 
entsprochen werden. 

Sofern dies unzureichend erfolgt, genügt die Planung nicht der Anpassungspflicht an die Ziele 
der Raumordnung i.S.d. § 1 Abs. 4 BauGB. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme des Regionalen Planungsverbandes 
Oberfranken-West vom 25.März 2021 zur Kenntnis. 

Die Bedarfsbegründung wird überarbeitet und eine dementsprechende Reduzierung 
von Wohnbauflächenneuausweisungen wird umgesetzt. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __  
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16. Landratsamt Coburg, Schreiben vom 26. März 2021, eingegangen am 29. März 2021 

16.1 Bauwesen 

 

 

Es wird ein inhaltlicher Aspekt zu bedenken gegeben. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Der Forderung sollte nachgekommen werden. Eine Anpassung der Darstellungen im Bereich 
der Docke ist ohnehin erforderlich. Der vorgebrachte Hinweis kann und sollte in diesem Zuge 
berücksichtigt werden. 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme des Landratsamtes Coburg, Bauwesen wird zur Kenntnis 
genommen. Der Anregung wird nachgekommen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 

16.2. Wasserrecht 
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Es bestehen keine grundsätzlichen Einwendungen, sofern die verbindlichen gesetzlichen 
Normen eingehalten werden. 

Würdigung des Sachverhalts: 

§1 Abs.6 Nr. 7e) BauGB 
Die wasserrechtlichen Erlaubnisse der Gemeinde Grub a.Forst für diverse Einleitungen aus 
Mischwasserentlastungsbauwerken sind gegenwärtig erloschen. Die Erschließung gilt daher 
derzeit in einigen Bereichen des Gemeindegebietes formal als nicht gesichert, technisch sind 
die Anlagen funktionsfähig. 
Ein Antrag auf beschränkte Erlaubnis zum Einleiten von Mischwasser aus den gemeindlichen 
Regenentlastungsanlagen in verschiedene Gewässer bis zum 31.12.2021 wurde 
zwischenzeitlich beantragt. 
Da es sich um einen Sachverhalt handelt, welcher unabhängig von dem gegenständlichen 
Bauleitplanverfahren zu klären ist, wird an der Weiterführung des Verfahrens zur 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan festgehalten. 

In der Begründung ist auf die Erforderlichkeit wasserrechtlicher Erlaubnisse zur Einleitung von 
Schmutz- und Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer hinzuweisen. 

§1 Abs.6 Nr. 12 BauGB 
Die Gemeinde sollte die Anregung, Überschwemmungsgebiete für den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil zu ermitteln prüfen und gegebenenfalls weiteres veranlassen. Im Zuge der 
gegenständlichen Planung ist darauf hinzuweisen, dass wasserwirtschaftlich sensible 
Bereiche in der Füllbachaue von weiterer Bebauung möglichst freigehalten wurden. 
Die Bebauung mit Freiflächenphotovoltaikanlagen ist diesbezüglich nicht erheblich 
konfliktbehaftet. 
Bei einer Bebauung des Bereichs unterstromig des Rathauses ist im Zuge des Bauantrages 
der Nachweis zu erbringen, dass bei einem Bemessungshochwasser HQ100 keine Konflikte 
entstehen. 
Weitere Veranlassungen im gegenständlichen Verfahren ergeben sich diesbezüglich nicht, 
Daten liegen dem Wasserwirtschaftsamt Kronach nur für kleinere Bereiche entlang des 
Füllbachs vor, eine konzeptionelle Betrachtung und Bewertung im Rahmen der 
vorbereitenden Bauleitplanung ist auf dieser Datenbasis nicht hinreichend möglich. 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme des Landratsamtes Coburg, Wasserrecht, wird zur Kenntnis 
genommen. 

Die Begründung ist redaktionell anzupassen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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16.3. Altlasten 

 

 

Es wird auf Altlasten im Planungsgebiet verwiesen. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Planunterlagen werden entsprechend 
überarbeitet. Es erfolgte bereits eine Darstellung in der Planzeichnung. 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme des Landkreises Coburg, Altlasten wird zur Kenntnis genommen. 
Die vorhandenen Altlasten sind in Planzeichnung und Begründung gleichermaßen 
darzustellen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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16.4. Immissionsschutz 

 

 

Es bestehen Bedenken bezüglich einiger neu im Plan dargestellter baulichen Nutzungen. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Es wird festgestellt, dass die Planung aus immissionsrechtlicher Sicht in Teilen als bedenklich 
eingestuft wird. 
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Es wird auch anerkannt, dass eine Konfliktbewältigung erst im Zuge der verbindlichen 
Bauleitplanung, der Baugenehmigung oder anderer Genehmigungsvorhaben abschließend 
erfolgen kann. 
Durch den Flächennutzungsplan wird eine spätere Bebauung, in diesem Fall lediglich in der 
Art der baulichen Nutzung und nicht in deren Maß, vorbereitet. Die Auswirkungen können 
dabei lediglich in ihren Grundzügen abgeschätzt werden. Der Flächennutzungsplan mit 
integriertem Landschaftsplan kann Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen auch nur in 
ihren Grundzügen darstellen, auf mögliche Konflikte hinweisen und Handlungsempfehlungen 
und Vorgaben für die verbindliche Bauleitplanung geben. 
Zu diesen Vermeidungsmaßnahmen zählen insbesondere die Ausweisung 
bauplanungsrechtlicher Zwischenzonen und die Situierung von Gebieten, welche 
überwiegend dem Wohnen dienen, an Standorten, die entsprechende Abstände zu Quellen 
aufweisen (§ 50 BImSchG). 

Es sollte im Umweltbericht klarstellend dargelegt werden, dass die abschließende Bewertung, 
ob immissionsrechtliche Konflikte gelöst werden können und keine schädlichen 
Umweltauswirkungen mehr gegeben sind durch die Planung nicht geleistet werden kann. Dies 
ist mit der Eigenart der vorbereitenden Bauleitplanung (§ 1 Abs. 2 BauGB) hinreichend 
begründet. 
In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass die Rasterlärmkarten des 
Bayernatlas für die EG-Umgebungslärmrichtlinie bereits wesentliche Anhaltspunkte für die 
Abschätzung der Konfliktbehaftung von bauplanungsrechtlichen Neuausweisungen in der 
vorbereitenden Bauleitplanung darstellen. Es sollte allerdings klargestellt werden, dass diese 
keine Bewertungsgrundlage gem. DIN 18005 darstellen und keine schalltechnischen 
Untersuchungen ersetzen. 

Neuausweisung Rohrbach 
Die Neuausweisung wird aufgrund der gegenüberliegenden Wohnbauflächen unkritisch 
gesehen. Ein Heranrücken an die Aussiedlung und die BAB 73 ist gegeben, allerdings nicht 
in erheblichem Maße über den Bestand hinausgehend. Dadurch, dass gegenüber der Straße 
an der Linde Wohnbauflächen ausgewiesen und umgesetzt sind, somit deutlich strengere 
Orientierungswerte für Lärm nach der DIN 18005 und eine niedrigere 
Geruchsstundenhäufigkeit bereits einzuhalten wären, ist nach hiesiger Auffassung davon 
auszugehen, dass gegebenenfalls auftretende Konflikte in den neu ausgewiesenen 
Bauflächen gelöst werden können. Der gutachterliche Nachweis wäre spätestens im 
Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. 
Der Orientierungswert der DIN 18005, Beiblatt 1 beträgt für Dorfgebiete (MD) tags 60dB(A), 
nachts 50 bzw. 45dB(A), für die bestehenden Wohnbauflächen tags 55dB(A), nachts 45 bzw. 
40db(A). Bei entsprechender Begründung können auch die höheren Grenzwerte der 16. 
BImSchV für die Beurteilung des Verkehrslärms herangezogen werden. 
Daneben wird auf die Regelungen in der Geruchsimmissionsrichtlinie verwiesen, die für 
Tierhaltungsanlagen bzgl. Dorfgebieten eine Geruchsstundenhäufigkeit von 15 % zulässt. Der 
zulässige Immissionswert für Wohngebiete/Mischgebiet ist 10 % Geruchsstundenhäufigkeit. 
Es wurden im Zuge der Neuausweisung im Flächennutzungsplan daher sämtliche 
Konfliktminimierungsmaßnahmen ausgeschöpft. Der abschließende Nachweis der 
Konfliktbewältigung muss allerdings im entsprechenden Genehmigungsverfahren im Einzelfall 
erbracht werden. 
Ergänzend sei darauf verwiesen, dass die Ausweisung von Dorfgebieten nicht 
notwendigerweise eine schutzbedürftige Wohnnutzung nach sich zieht. 
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Neuausweisung Gasthof Rose 
Ob auf dem Grundstück Wohn- oder Gewerbenutzung stattfinden wird, ist gegenwärtig nicht 
bekannt. Es ist festzuhalten, dass die Grünfläche bereits teilweise durch einen Parkplatz 
bebaut ist und sich in der im Zusammenhang bebauten Ortslage befindet. Die Ausweisung als 
gemischte Baufläche gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO dient dabei der resilienten Nutzung des 
Geländes auch im Sinne der Aktivierung von Potentialen der Innenentwicklung. Die 
abschließende Konfliktbewältigung hat über einen Bebauungsplan oder 
Baugenehmigungsverfahren zu erfolgen und bemisst sich nach dem Maß der geplanten 
Bebauung (Anordnung schutzbedürftiger Aufenthaltsräume) sowie der geplanten Art der 
Nutzung. Die Ausweisung zieht nicht notwendigerweise eine schutzbedürftige Wohnnutzung 
nach sich, sodass die Überwindung von immissionsrechtlichen Konflikten im Einzelfall möglich 
bleibt. 

Neuausweisung Am Sportplatz 
Von der Darstellung wird Abstand genommen. 

Neuausweisung südlich des Renners 
Von der Darstellung wird Abstand genommen. 

Neuausweisung Zur Docke 
Im Bebauungsplanverfahren ist der Nachweis zu erbringen, dass schädliche 
Umweltauswirkungen vermieden werden. Relevante Immissionen im Hinblick auf 
Lärm/Geräusche werden aus dem Schienenverkehr sowie aus dem Sportflugzeugbetrieb 
erwartet. 

Buscheller 
Die Ansicht wird geteilt und ist in Bauantragsverfahren zu berücksichtigen. 

Neuausweisung Östlich zur Docke 
Von der Darstellung wird Abstand genommen. 

Neuausweisung Nördlich GVS Grub-Rohrbach 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei zukünftigen Planungen entsprechend 

berücksichtigt. 

Aufgrund der einzuhaltenden Abstände gegenüber Wohnbebauung ist nach den 

Arbeitspapieren „Immissionsschutz in der Landwirtschaft" im vorliegenden Fall bei 5 Pferden 

ab einem Abstand von 40 m zu einem Wohnhaus im Wohngebiet eine Geruchsbelästigung 

allgemein auszuschließen. Dieser Abstand wird durch die Begrenzung des Teilgebietes 2 

sicher zur bestehenden südwestlich gelegenen Wohnbebauung eingehalten. Die Ausweisung 

eines Wohngebietes im Norden der Gemeindeverbindungsstraße wird durch vorliegende 

Planung in einem Teilbereich eingeschränkt, allerdings nicht verhindert. Die Bereiche, welche 

sich innerhalb des Einwirkungsbereiches befinden können allerdings für Grünflächen, 

Versorgungsinfrastruktur etc. genutzt werden, lediglich Immissionsorte in Form von 

Wohngebäuden sind konfliktbehaftet. 

Zudem ist zu bedenken, dass die geplante Nutzung einen Abstand von 10 Metern zur 

Gemeindeverbindungsstraße aufweist und das Grundstück der Gemeindeverbindungsstraße 

nochmals 10 Meter breit ist. 

Es ist davon auszugehen, dass auch bei einer Wohnbebauung gegenüberliegend ein Abstand 

von 10 Metern zur Gemeindeverbindungsstraße einzuhalten ist, sodass effektiv ein Korridor 

von 10 Metern in einem Teilbereich der Fläche nördlich der GVS Grub-Rohrbach nicht 

entsprechend nutzbar wäre. Dies erscheint grundsätzlich vertretbar. 
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Die TÖB äußern sich bezüglich des Verkehrslärmes grundsätzlich nur in der Hinsicht, dass 
keine Entschädigungsansprüche aufgrund desselbigen statthaft sind. Konkrete 
Verkehrszahlen etc. werden i.d.R. erst für entsprechende Gutachten auf Anfrage 
bereitgestellt. 

Bezüglich der Funkmaste wird davon ausgegangen, dass das EMF-Monitoring in jedem 
Einzelfall eine ausreichende Datengrundlage bereitstellt. Diese kann sich kurzfristig durch 
eine veränderte Betriebsweise an den Masten ändern, der standortbezogene 
Sicherheitsabstand kann aber jeweils aktuell über die EMF-Datenbank der 
Bundesnetzagentur eingesehen werden. Der entsprechende Planungsstand ist bei der 
Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigen, ein Hinweis sollte in die Begründung 
übernommen werden. 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme des Landkreises Coburg, Immissionsschutz wird zur Kenntnis 
genommen. 

1.Es wird festgestellt, dass diverse Bedenken geäußert werden. 

2.An der Darstellung neuer Wohnbauflächen im Bereich der Docke und der GVS in 
Richtung Rohrbach wird festgehalten. 

3.Bei den neu dargestellten Wohnbauflächen Zur Docke sind Maßnahmen zum Schutz 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen zeichnerisch vorzusehen. 

4.Die Begründung ist anzupassen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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16.5. Naturschutz 

 

 

Die Untere Naturschutzbehörde äußert Bedenken gegenüber einzelnen 
Flächenneuausweisungen und gibt fachliche Hinweise zu landschaftsplanerischen Inhalten. 
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Würdigung des Sachverhalts: 

Flächennutzungsplan 

Die Erfüllung des grundsätzlichen Planungsziels der Gemeinde, ökologisch schützenswerte 
Strukturen und Schutzgebiete nach Naturschutzrecht im Zuge der Flächenneuausweisung zu 
schonen, wird bestätigt. 

Wohnbaufläche nördlich der GVS Grub-Rohrbach 
Die Fläche ist nach Abwägung aller Alternativstandorte und unter Berücksichtigung der 
Belange des § 1 Abs. 6 BauGB sehr gut für die geplante Nutzung geeignet. Auswirkungen auf 
das Landschaftsbild können durch Eingrünung und Durchgrünung sowie Beschränkungen des 
Maßes der baulichen Nutzung auf Maßstäbe der umgebenden Bebauung, vor allem 
hinsichtlich der Vertikalität, wirksam minimiert werden. 

Wohnbaufläche „Östlich zur Docke“. 
Von der Darstellung wird Abstand genommen. 

Gewerbegebiet „Rennbergweg“ 
Von der Darstellung wird Abstand genommen. 

Wohnbaufläche „Zur Docke“ 
Der Forderung sollte nachgekommen werden. Eine Anpassung der Darstellungen im Bereich 
der Docke ist ohnehin erforderlich. Der vorgebrachte Hinweis kann und sollte in diesem Zuge 
berücksichtigt werden. 

Landschaftsplan 

Zu 4.4.2 „Hecken, Feldgehölze, Streuobstbestände“ 
Der Hinweis zum gesetzlichen Schutzstatus der genannten Gehölzbestände wird in die 
Begründung mit aufgenommen. 

Zu 4.4.3.1 Vorkommen des Bibers im Gemeindegebiet 
Das Vorkommen des Bibers am Füllbach wurde im Rahmen des Landschaftsplans 
berücksichtigt. Gem. des Entwurfs des Landschaftsplans stellen die komplette Füllbachaue im 
Gemeindegebiet Schwerpunktgebiete des Naturschutzes dar (Schwerpunktegebiete: A: 
Unteres Füllbachbachtal, B: Mittleres Füllbachtal, E: Oberes Füllbachtal). Für die 
Schwerpunktgebiete wurden Maßnahmen formuliert, die negative Beeinträchtigungen der 
Schwerpunktgebiete vermeiden (Freihalten der Talaue von Bebauung) und die bestehende, 
naturschutzfachlich bereits überwiegend hohe Wertigkeit verbessern soll (Erhalt und 
Entwicklung von Gewässerrandstreifen und Auwaldsäumen, Extensive Grünlandnutzung). Im 
Planteil wurde die gesamte Füllbachaue als „Flächen für die Landwirtschaft mit besonderer 
Bedeutung für die Ökologie, das Orts- und Landschaftsbild und für die Naherholung“ 
dargestellt. Durch geeignete Maßnahmen sollten prioritär diese Bereiche naturschutzfachlich 
weiterentwickelt werden (Kompensationsflächenplanung, Einsatz von Fördermitteln der 
Landwirtschaft und des Naturschutzes). Die genannten, formulierten Ziele und Maßnahmen 
reduzieren gleichzeitig das Konfliktpotenzial Landnutzung-Vorkommen des Bibers. Ein Kapitel 
in der Begründung „Bibermanagement“ nennt als beste Präventivmaßnahme ebenfalls die 
Extensivierung der Landnutzung in Auenbereichen (insbesondere im Abstand von 10 m zum 
Gewässer) mit einer möglichst hohen Grünlandnutzung. Die geforderte Bündelung von 
Ausgleichsflächen u. a. zur Reduzierung des Konfliktpotenzials Landnutzung-Biber wurde auf 
Ebene des Flächennutzungsplans durch die Darstellung von Bereichen, in welchen prioritär 
Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden sollen, berücksichtigt. 
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Zum Plan 
Die Überschrift wird geändert in „Sonstige Pflege- und Gestaltungsmaßnahmen“. 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme des Landratsamtes Coburg, Untere Naturschutzbehörde wird zur 
Kenntnis genommen. Die Forderungen der Unteren Naturschutzbehörde sind in die 
Planung aufzunehmen bzw. wurden berücksichtigt. 

An der Darstellung neu geplanter Wohnbauflächen im Bereich nördlich des 
Rennerwaldes und an der Docke wird festgehalten. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 

16.6. Untere Straßenverkehrsbehörde 

 

Es bestehen keine Einwände. Daneben werden drei fachliche Hinweise gegeben. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden zukünftig 
berücksichtigt, entsprechende inhaltliche Äußerungen sind durch die betreffenden 
Straßenbaulastträger im Verfahren geäußert worden und werden durch die Planung 
vollumfänglich berücksichtigt. Gegebenenfalls werden die entsprechenden Hinweise in der 
Begründung ergänzt. 
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Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme des Landkreises Coburg, Untere Straßenverkehrsbehörde, wird zur 
Kenntnis genommen. 

1.Es wird festgestellt, dass keine Einwände bestehen. 

2. Die Begründung ist entsprechend redaktionell anzupassen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 

16.7. Behindertenbeauftragte 

 

Die Gemeinde sollte auch auf die Entwicklung der Ortschaften achten und gegebenenfalls 
mögliche Entwicklungsflächen vorsehen. Details und Vorgaben hinsichtlich der einzelnen 
Gebiete können erst nach Vorlage der entsprechenden Bebauungspläne geäußert werden. 
Allerdings sollten bereits im Vorgriff, bei größeren Ausweisungen von Wohngebieten, die 
Belange von Behinderten im Bereich der DIN 18040, Teil 3, Berücksichtigung finden. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Kenntnisnahme. Im Zuge der Aufstellung von Bebauungsplänen wird die DIN 18040, Teil 3 
eine entsprechende Berücksichtigung finden. 

Prinzipiell sollen auch den Ortschaften Entwicklungsmöglichkeiten eingeräumt werden. Es 
wird darauf hingewiesen, dass jeweils noch freie Bauflächen vorhanden sind, teilweise in nicht 
unerheblichem Umfang, wie in Zeickhorn. 
Die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten der Ortsteile beschränken sich auf die Darstellung 
einiger weniger Bauplätze für den örtlichen Bedarf. Diese sind sowohl absehbar für eine 
Bebauung verfügbar und umfassen keine hofnahen Bereiche, die von gewichtiger Bedeutung 
für den Fortbestand der Landwirtschaft sind. 
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Die Bauplätze dienen einem örtlichen Bedarf, welcher aufgrund der Bevölkerungszahlen 
erschwert zu quantifizieren ist. 
Eine weitere und großflächig zusammenhängende Darstellung von Bauflächen in den 
Ortsteilen widerspricht bedauerlicherweise den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung 
(LEP G-1.2.6, G-3.1, Z-3.2 und insbesondere Z-3.3) und wäre daher aller Voraussicht nach 
nicht genehmigungsfähig (§ 1 Abs. 4 BauGB). Die Gemeinde bedauert dies, muss allerdings 
der Anpassungspflicht an diese Ziele entsprechen. 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme des Landratsamtes Coburg, Behindertenbeauftragte wird zur 
Kenntnis genommen. 

1. Der Anregung nach größeren Entwicklungsflächen für Bebauung in den Ortsteilen 
kann nicht nachgekommen werden. 
2. Die Begründung ist entsprechend redaktionell anzupassen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __  
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17. Wasserwirtschaftsamt Kronach, E-Mail vom 30. März 2021 

17.1 Wasserschutzgebiete/Wasserversorgung 

 

Es bestehen keine Einwände. Alle Möglichkeiten zur Minimierung von 

Flächenversiegelungen sollten vorab geprüft werden. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Minimierung von Flächenversiegelung wird grundsätzlich in den Bebauungsplanverfahren 
verbindlich geregelt und stellt einen Planungsgrundsatz dar. 

Beschlussvorschlag: 

Keine Beschlussfassung erforderlich. 

17.2 Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung/Gewässerschutz 
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Die Situation der Entwässerung im Gemeindegebiet wird dargestellt. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Die Angaben sind in der Begründung redaktionell zu ergänzen, sofern sie nicht bereits 
enthalten sind. 

Ein Antrag auf beschränkte Erlaubnis zum Einleiten von Mischwasser aus den gemeindlichen 
Regenentlastungsanlagen in verschiedene Gewässer bis zum 31.12.2021 wurde 
zwischenzeitlich beantragt. 
Da es sich um einen Sachverhalt handelt, welcher unabhängig von dem gegenständlichen 
Bauleitplanverfahren zu klären ist, wird an der Weiterführung des Verfahrens zur 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan festgehalten. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts Kronach vom 
30.März 2021 zum Thema Abwasser- und 
Niederschlagswasserbeseitigung/Gewässerschutz zur Kenntnis. 

1.Es wird festgestellt, dass eine Klärung der Erlaubnisse zum Einleiten von 
Mischwasser aus den gemeindlichen Regenentlastungsanlagen in verschiedene 
Gewässer unabhängig von dem gegenständlichen Bauleitplanverfahren erfolgt. 

2.Die Begründung ist entsprechend redaktionell anzupassen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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17.3 Oberflächengewässer/Überschwemmungsgebiete 

 

 

Es wird gefordert, Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie im Bereich des 

Füllbachs durchzuführen. 
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Würdigung des Sachverhalts: 

Die Angaben sind in der Begründung redaktionell zu ergänzen, sofern sie nicht bereits 
enthalten sind. 

Für den Bereich des Füllbachs sind entsprechende Maßnahmen in der 
landschaftsplanerischen Konzeption vorgesehen: Die gesamte Füllbachaue wurde als „Fläche 
für die Landwirtschaft mit besonderer Bedeutung für die Ökologie, das Orts- und 
Landschaftsbild und für die Naherholung“ dargestellt. In diesen Bereichen sind prioritär 
Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen. Weiterhin wurde die gesamte Füllbachaue als 
Schwerpunktgebiet für Maßnahmen der Landschaftspflege und den Einsatz von 
Förderprogrammen definiert. Formulierte Maßnahmen sind hier z. B. „Erhalt und Entwicklung 
von Gewässerrandstreifen und Auwaldsäumen“ oder „Extensive Grünlandnutzung“ im 
Aubereich. Die landschaftsplanerische Konzeption für den Füllbach wird im Hinblick auf die 
formulierten Ziele der Wasserrahmenrichtline in Teilbereichen vertieft. 

Die Gemeinde sollte die Anregung, Überschwemmungsgebiete für den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil zu ermitteln prüfen und gegebenenfalls weiteres veranlassen. Im Zuge der 
gegenständlichen Planung ist darauf hinzuweisen, dass wasserwirtschaftlich sensible 
Bereiche in der Füllbachaue von weiterer Bebauung möglichst freigehalten wurden. 
Die Bebauung mit Freiflächenphotovoltaikanlagen ist diesbezüglich nicht erheblich 
konfliktbehaftet. 
Bei einer Bebauung des Bereichs unterstromig des Rathauses ist im Zuge des Bauantrages 
der Nachweis zu erbringen, dass bei einem Bemessungshochwasser HQ100 keine Konflikte 
entstehen. Gegebenenfalls ist entstehender Retentionsraumverlust auszugleichen. 
Weitere Veranlassungen im gegenständlichen Verfahren ergeben sich diesbezüglich nicht. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts Kronach vom 
30.März 2021 zum Thema Oberflächengewässer/Überschwemmungsgebiete zur 
Kenntnis. 

1. Für den Bereich des Füllbachs sind entsprechende Maßnahmen in der 
landschaftsplanerischen Konzeption vorzusehen. 

2.Die Begründung ist entsprechend redaktionell anzupassen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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17.4 Altlasten und Bodenschutz 
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Vorgaben zum Umgang mit Altlastenverdachtsflächen sowie zum (vorsorgenden) 

Bodenschutz werden genannt. Bezüglich der neu geplanten Bauflächen werden 

freundlicherweise bodenkundliche Informationen als Abwägungsmaterial 

bereitgestellt. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Der Verweis auf geltende Richtlinien zum (vorsorgenden) Bodenschutz und zum Umgang mit 
Altlastenverdachtsflächen wird zur Kenntnis genommen und ist bei der Durchführung und 
verbindlichen Planung entsprechender Baumaßnahmen entsprechend zu berücksichtigen. 

Generell wird der Einschätzung zugestimmt, dass durch eine Bebauung aus Sicht des 
Bodenschutzes und der Landwirtschaft wertvolle Flächen in ihrer für die jeweiligen 
Schutzgüter eigenen Funktion verloren gehen. 
Es ist bei der planerischen Abwägung durch die Gemeinde allerdings zu berücksichtigen, dass 
es sich beim gegenständlichen Verfahren um eine vorbereitende Bauleitplanung handelt, die 
für sich genommen noch kein Baurecht bedeutet und den Vorrang der Innenentwicklung 
anerkennt. 
Der Entzug von Flächen aus der landwirtschaftlichen Produktion wird erst im Zuge der 
Aufstellung von Bebauungsplänen rechtskräftig beschlossen und erst durch deren Umsetzung 
verwirklicht. Beides erfolgt grundsätzlich bedarfsabhängig und unter vorrangiger Ausnutzung 
von Potentialen der Innenentwicklung zur Schonung landwirtschaftlich genutzter Flächen 
i.S.d. §1a Abs.2 BauGB. Generell ist dabei der Vorrang der Innenentwicklung zu 
berücksichtigen. 
Bezüglich der Retentionsfähigkeit und Infiltrationsfähigkeit werden minimierende Maßnahmen 
im Zuge der Aufstellung von Bebauungsplänen beschrieben und rechtsverbindlich festgesetzt. 
Im Zuge einer Bebauung sind die beschriebenen negativen Auswirkungen grundsätzlich 
immer gegeben, das wird auch im Umweltbericht dargestellt. Dies ist unabhängig von dem Ort 
der Bebauung der Fall, auch durch Maßnahmen der Innenentwicklung werden – wenn auch 
in geringerem Maße als bei Neuerschließungen im Außenbereich – Filter- und 
Pufferfunktionen, Verlust an Lebensraumfunktion für Bodenfauna und -flora, Verringerung von 
Grundwasserneubildung und Erhöhung des Oberflächenabflusses herbeigeführt. 

Die Angaben zur voraussichtlichen Bodenbeschaffenheit sollten in der Begründung ergänzt 
werden, um die Vorgaben und Planungsannahmen zur Aufstellung von Bebauungsplänen und 
deren Umsetzung bestmöglich vorzubereiten. 
In Vorbereitung zu Bau- und Erschließungsmaßnahmen werden grundsätzlich Baugrund- und 
Bodengutachten beigebracht, um die weitere Vorgehensweise festzusetzen und eventuell 
erforderliche Maßnahmen zu veranlassen. 



Neuaufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan 

Gemeinde Grub a.Forst, frühzeitige Beteiligung Seite 90 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts Kronach vom 
30.März 2021 zum Thema Altlasten und Bodenschutz zur Kenntnis. 

1.Es wird festgestellt, dass Bau- und Erschließungsmaßnahmen grundsätzlich 
bedarfsabhängig unter vorrangiger Ausnutzung von Potentialen der Innenentwicklung 
durchgeführt werden. Dabei werden sämtliche Vorschriften zum Umgang mit 
Altlastenverdachtsflächen und zum vorsorgenden Bodenschutz in jedem Einzelfall 
befolgt. 

2.Die Begründung ist entsprechend redaktionell anzupassen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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18. PLEdoc GmbH, E-Mail vom 01. April 2021 
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Es wird auf Bestandsunterlagen verwiesen. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Die generalisierte Achse der gegenständlichen Anlagen wurde nach bestem Wissen und 
Gewissen in die Planzeichnung übernommen. 
Auf dem Schutzstreifen dürfen keine Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand 
oder Betrieb der Anlage beeinträchtigen oder gefährden. Darauf ist in der Begründung 
hinzuweisen. 

Beschlussvorschlag: 
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Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der PLEdoc GmbH vom 01.April 2021 zur 
Kenntnis. 

1.Die generalisierte Achse der gegenständlichen Anlagen ist nach bestem Wissen und 
Gewissen in die Planzeichnung zum Flächennutzungsplan mit integriertem 
Landschaftsplan zu übernehmen. 

2.Auf dem Schutzstreifen dürfen keine Einwirkungen vorgenommen werden, die den 
Bestand oder Betrieb der Anlage beeinträchtigen oder gefährden. Darauf ist in der 
Begründung hinzuweisen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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19. Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, E-Mail vom 18. Dezember 2020 

19.1 Grundsätzliches 

  

Eine grundsätzliche Stellungnahme wird abgegeben. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Kenntnisnahme. Es ist festzustellen, dass die bekannten Eisenbahnbetriebsanlagen nach 
bestem Wissen und Gewissen als Flächen für den Schienenverkehr dargestellt wurden. Die 
Darstellung sollte auf Basis des §5 Abs.4 S1 BauGB erfolgen. Eine Klarstellung in 
Planzeichnung und Begründung sollte erfolgen. 

Folgender Hinweis sollte zudem in die Planung aufgenommen werden: 
Bei überplanten Flächen der DB AG handelt es sich um gewidmete 
Eisenbahnbetriebsanlagen, die dem Fachplanungsvorbehalt des Eisenbahn-Bundesamtes 
(EBA) unterliegen. Änderungen an Eisenbahnbetriebsanlagen unterliegen demnach dem 
Genehmigungsvorbehalt des EBA (§§ 23 Absatz 1 AEG i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 und Absatz 2 
Satz 2 BEVVG i.V.m. § 18 AEG). Die Überplanung von Bahngrund durch eine andere 
Fachplanung ist unzulässig. 
Planfestgestellte Betriebsanlagen der Eisenbahn können in der Bauleitplanung nur 
nachrichtlich aufgenommen werden. 
Durch die Inhalte, Festlegungen und Zielsetzungen der Bauleitplanung dürfen der 
gewöhnliche Betrieb der bahnbetriebsnotwendigen Anlagen einschließlich der Maßnahmen 
zur Wartung und Instandhaltung sowie Maßnahmen zu Umbau, Erneuerung oder ggf. 
notwendiger Erweiterungen keinesfalls verzögert, behindert oder beeinträchtigt werden. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der Deutschen Bahn AG – DB Immobilien 
vom 09.April 2021 zur Kenntnis. 
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1.Die Darstellung der Flächen für den Schienenverkehr erfolgt als gewidmete 
Eisenbahnbetriebsanlagen i.S. eines Vermerks nach §5 Abs.4 S1 BauGB. Dies ist in den 
Planunterlagen klarzustellen. 

2.Ein Hinweis auf die Rechtsgrundlage ist in die Begründung aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 

19.2 Immobilienrechtliche Belange 

 

 

Immobilienrechtliche Belange werden geltend gemacht. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Kenntnisnahme. Den Belangen wird Rechnung getragen und es erfolgt eine Übernahme der 
Hinweise in die Begründung. 

Beschlussvorschlag: 

Den immobilienrechtlichen Belangen wird Rechnung getragen. Entsprechende 
Hinweise sind in die Begründung aufzunehmen und bei späteren Maßnahmen zu 
berücksichtigen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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19.3 Infrastrukturelle Belange 
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Infrastrukturelle Belange werden geltend gemacht. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Kenntnisnahme. Den Belangen wird Rechnung getragen und es erfolgt eine Übernahme der 
Hinweise in die Begründung. 

Beschlussvorschlag: 

Den infrastrukturellen Belangen wird Rechnung getragen. Entsprechende Hinweise 
sind in die Begründung aufzunehmen und bei späteren Maßnahmen zu 
berücksichtigen. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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19.4 Bauten nahe der Bahn 

 

 

Hinweise für Bauten nahe der Bahn werden gegeben. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Kenntnisnahme. Durch die gegenständliche Planung finden unmittelbar keine Bauten nahe 
der Bahn statt. Die Hinweise sind bei der jeweiligen Bauausführung bzw. im 
Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen. Ein Hinweis diesbezüglich sollte in die 
Begründung aufgenommen werden. 

Beschlussvorschlag: 
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Es ist ein Hinweis in die Begründung aufzunehmen, dass bei der Bauausführung in 
Bahnnähe die jeweils geltenden Hinweise zu Bauten nahe der Bahn zu berücksichtigen 
sind. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 

19.5 Schlussvermerk 

 

 

 

Das weitere Vorgehen wird skizziert. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Kenntnisnahme. Das Ergebnis der Abwägung ist zu übermitteln, die Deutsche Bahn AG, DB 
Immobilien, Region Süd, Kompetenzteam Baurecht, Barthstraße 12, 80339 München, ist im 
weiteren Verfahren zu beteiligen und bei der Aufstellung von Bebauungsplänen, 
städtebaulichen Satzungen, sowie Bauanträgen im Einwirkungsbereich der 
Eisenbahnanlagen grundsätzlich anzuhören. Dies wurde bisher in dieser Form bereits 
praktiziert. 

Beschlussvorschlag: 

Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Süd, Kompetenzteam Baurecht ist im 
weiteren Verfahren zu beteiligen und zukünftig bei städtebaulichen Planungen im 
Einwirkungsbereich der Eisenbahnanlagen grundsätzlich anzuhören 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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20. Regierung von Mittelfranken, Luftamt Nordbayern, E-Mail vom 12. Mai 2021 

 

 

Es bestehen grundsätzliche Bedenken gegenüber den Wohnbauflächen im Bereich 

des Ein- und Abflugvektors des Flugplatzes Coburg-Steinrücken. 

Eine rechtliche Grundlage zur Formulierung grundsätzlicher Einwände besteht nicht, 

weshalb lediglich Empfehlungen ausgesprochen werden, deren Abwägung im 

Ermessen der planenden Gemeinde liegt. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Kenntnisnahme. Die Hindernisfreiflächen werden nicht durchstoßen. Die Sachverhalte sollten 
in der Begründung aufgeführt werden. 

Generell bestehen somit aus luftverkehrsrechtlicher Sicht keine Bedenken. Es werden jedoch 
Bedenken bezüglich der Schallimmissionen geäußert. Diese Konflikte abschließend zu lösen 
ist originäre Aufgabe eines Bebauungsplanes. Dazu wäre ein entsprechendes Fachgutachten 
voraussichtlich erforderlich. 

Auch dieser Sachverhalt sollte in der Begründung aufgeführt werden. 

Letztlich liegt eine Weiterverfolgung der Planung vollauf im Ermessen der planenden 
Gemeinde. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme des Luftamts Nordbayern vom 12.Mai 2021 
zur Kenntnis. 
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Die Begründung ist entsprechend der Angaben zu ergänzen. 

Die geplanten Wohnbauflächen im Bereich Docke/Altenberg werden vom Umfang her 
reduziert. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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21. Flugtechnische Arbeitsgemeinschaft Coburg e.V., E-Mail vom 14. Mai 2021 

 

 

Es bestehen grundsätzliche Bedenken gegenüber den Wohnbauflächen im Bereich 

des Ein- und Abflugvektors des Flugplatzes Coburg-Steinrücken. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Kenntnisnahme. 

Generell bestehen somit aus luftverkehrsrechtlicher Sicht keine Bedenken. Es werden jedoch 
Bedenken bezüglich der Schallimmissionen geäußert. Diese Konflikte abschließend zu lösen 
ist originäre Aufgabe eines Bebauungsplanes. Dazu wäre ein entsprechendes Fachgutachten 
voraussichtlich erforderlich. 

Dieser Sachverhalt sollte in der Begründung aufgeführt werden. 

Letztlich liegt eine Weiterverfolgung der Planung vollauf im Ermessen der planenden 
Gemeinde. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der Flugtechnische Arbeitsgemeinschaft 
Coburg e.V vom 14.Mai 2021 zur Kenntnis. 

Die geplanten Wohnbauflächen im Bereich Docke/Altenberg werden vom Umfang her 
reduziert. 

Abstimmungsergebnis:   __ : __ 
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III. Behörden, Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden ohne Einwände 

22. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - 

Referat Infra I3, E-Mail vom 16. Februar 2021 

23. Ericsson Services GmbH, E-Mail vom 16. Februar 2021 

24. Regierung von Oberfranken, Gewerbeaufsichtsamt, E-Mail vom 25. Februar 2021 

25. Zweckverband zur Abwasserbeseitigung „Mittlerer Itzgrund“, Schreiben vom 

11. März 2021 

26. Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern, Schreiben vom 10. März 2021, 

eingegangen am 15. März 2021 

27. Stadt Coburg, E-Mail vom 15. März 2021 

28. Vodafone Kabel Deutschland GmbH, E-Mail vom 25. März 2021 

29. Gemeinde Niederfüllbach, Schreiben vom 23. März 2021, eingegangen am 

26. März 2021 

30. Luftfahrt-Bundesamt, E-Mail vom 26. Mai 2021 

31. Deutsche Flugsicherung, E-Mail vom 02. Juni 2021 

32. Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, E-Mail vom 11. Juni 2021 
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IV. Behörden, Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden ohne Äußerung 

Alle Behörden, Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden wurden im Schreiben vom 
15. Februar 2021 gebeten, bis spätestens 26. März 2021 zu den Bauleitplanungen Stellung zu nehmen. 

Diversen Stellen wurde eine Fristverlängerung bis zum 01. April 2021 eingeräumt. Stillschweigend 
wurden noch Stellungnahmen berücksichtigt und in diese Abwägung eingearbeitet, die bis zum 

08. April 2021 eingegangen sind. Nachdem auch dieser Termin ohne Stellungnahme seitens einzelner 
Stellen verstrichen ist, wird davon ausgegangen, dass die von diesen Beteiligten wahrzunehmenden 

öffentlichen Belange durch die Bauleitplanungen nicht berührt werden. Zur Vollständigkeit werden diese 
Stellen nachfolgend aufgeführt: 

33. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg 

34. Bayernwerk Netz GmbH, Kundencenter Bamberg 

35. Bayerischer Bauernverband, Geschäftsstelle Coburg 

36. Bund Naturschutz, Kreisgruppe Coburg 

37. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Bayern e.V. 

38. Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern e.V. 

39. Aktionsbündnis zum Schutz der Wildtiere und ihrer Lebensräume in Bayern – Wildes 

Bayern e.V. 

40. Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. 

41. Bezirksfischereiverband Coburg e.V. 

42. Landesjagdverband Bayern e.V., Kreisgruppe Coburg e.V. 

43. Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken 

44. Bundesnetzagentur 

45. Kreisheimatpfleger Reiner Wessels 
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46. Polizeiinspektion Coburg-Land 

47. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Coburg 

48. Handwerkskammer für Oberfranken 

49. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Sparte Verwalungsaufgaben 

50. Immobilien Freistaat Bayern, Regionalvertretung Oberfranken 

51. Gemeinde Ebersdorf b.Coburg 

52. Stadt Lichtenfels 

  

B.Sc. Tobias Semmler 
Abteilung kommunale Entwicklungsplanung 
 
Planungsstand: 07. Dezember 2021 
Aufgestellt: Kronach, im Dezember 2021 
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Beschlussvorlage: 

1. Der Gemeinderat Grub a.Forst beschließt das Ergebnis der Abwägung unter Berücksichtigung der 

zuvor gefassten Zwischenbeschlüsse. 

2. Die Planunterlagen sind dahingehend zu überarbeiten, anzupassen und das weitere Verfahren ist 

durchzuführen. 

3. Der Gemeinderat Grub a.Forst nimmt zur Kenntnis, dass im Zeitraum vom 22. Februar 2021 bis 

zum 26. März 2021 die frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB stattfand und im gleichen 

Zeitraum die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

durchgeführt worden ist. 

4. Es wird weiter festgestellt, dass die Planunterlagen entsprechend den geäußerten Einwendungen 

und Anregungen der Einwender und Behörden als Träger öffentlicher Belange im Verfahren nach 

§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB überarbeitet und soweit erforderlich auf der Grundlage der 

gefassten Zwischenbeschlüsse ergänzt werden bzw. bereits ergänzt worden sind. 

5. Der Gemeinderat billigt den vom Ingenieurbüro IVS Kronach gefertigten Entwurf des 

Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan, Fassung vom 07. Dezember 2021 zur 

öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB. 

6. Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschließt der Gemeinderat die öffentliche Auslegung der Planung 

durchzuführen und dabei alle für die Planung relevanten Unterlagen öffentlich zu jedermanns 

Einsicht bereitzuhalten und zu erläutern. Die genaue Auslegungsfrist wird zwischen Verwaltung 

und Planungsbüro abgestimmt. Parallel ist das Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 

7. Die Verwaltung wird beauftragt das Verfahren normenkonform weiter abzuarbeiten. 

 

 

Abstimmungsergebnis_____:_____ 

 

 

 


